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Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1

(1) Di�tetische Lebensmittel sind Lebensmittel, die f�r eine beson-
dere Ern�hrung bestimmt sind.

(2) Lebensmittel sind f�r eine besondere Ern�hrung bestimmt, wenn
sie

1. den besonderen Ern�hrungserfordernissen folgender Verbraucher-
gruppen entsprechen:

a) bestimmter Gruppen von Personen, deren Verdauungs- oder
Resorptionsprozess oder Stoffwechsel gestçrt ist oder

b) bestimmter Gruppen von Personen, die sich in besonderen phy-
siologischen Umst�nden befinden und deshalb einen besonderen
Nutzen aus der kontrollierten Aufnahme bestimmter in der Nah-
rung enthaltener Stoffe ziehen kçnnen, oder

c) gesunder S�uglinge oder Kleinkinder,

2. sich f�r den angegebenen Ern�hrungszweck eignen und mit dem
Hinweis darauf in den Verkehr gebracht werden, dass sie f�r diesen
Zweck geeignet sind, und

3. sich auf Grund ihrer besonderen Zusammensetzung oder des be-
sonderen Verfahrens ihrer Herstellung deutlich von den Lebens-
mitteln des allgemeinen Verzehrs unterscheiden.

(3) Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Beikost:

Lebensmittel außer Milch, die den besonderen Ern�hrungsanforde-
rungen gesunder S�uglinge und Kleinkinder entsprechen und die zur
Ern�hrung von S�uglingen w�hrend der Entwçhnungsperiode und
zur Ern�hrung von S�uglingen und Kleinkindern w�hrend der all-
m�hlichen Umstellung auf normale Kost bestimmt sind.

2. Getreidebeikost:

Beikost aus

a) einfachen Getreideerzeugnissen, die mit Milch oder anderen
geeigneten nahrhaften Fl�ssigkeiten zubereitet sind oder zube-
reitet werden m�ssen,

b) Getreideerzeugnissen mit einem zugesetzten proteinreichen Le-
bensmittel, die mit Wasser oder anderen eiweißfreien Fl�ssig-
keiten zubereitet sind oder zubereitet werden m�ssen,

c) Teigwaren, die nach dem Kochen in siedendem Wasser oder
anderen geeigneten Fl�ssigkeiten verzehrt werden, oder

d) Zwiebacken oder Keksen, die entweder als solche oder nach dem
Zerkleinern unter Zusatz von Wasser, Milch oder anderen geeig-
neten Fl�ssigkeiten verzehrt werden.

(4) Im Sinne dieser Verordnung sind Lebensmittel f�r kalorienarme
Ern�hrung zur Gewichtsverringerung Erzeugnisse, die als Ersatz f�r
eine ganze Tagesration oder als Ersatz f�r eine oder mehrere Mahl-
zeiten im Rahmen der Tagesration bestimmt sind und einen begrenzten
Energiegehalt und eine besondere Zusammensetzung aufweisen.

(4 a) Im Sinne dieser Verordnung sind di�tetische Lebensmittel f�r
besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Di�ten) Erzeugnisse, die
auf besondere Weise verarbeitet oder formuliert und f�r die di�tetische
Behandlung von Patienten bestimmt sind. Sie dienen der ausschließ-
lichen oder teilweisen Ern�hrung von Patienten mit eingeschr�nkter,
behinderter oder gestçrter F�higkeit zur Aufnahme, Verdauung, Re-
sorption, Verstoffwechslung oder Ausscheidung gewçhnlicher Lebens-
mittel oder bestimmter darin enthaltener N�hrstoffe oder ihrer Meta-
boliten oder der Ern�hrung von Patienten mit einem sonstigen medizi-
nisch bedingten N�hrstoffbedarf, f�r deren di�tetische Behandlung eine
Modifizierung der normalen Ern�hrung, andere Lebensmittel f�r eine
besondere Ern�hrung oder eine Kombination aus beiden nicht ausrei-
chen. Bilanzierte Di�ten werden unterteilt in

1. vollst�ndige bilanzierte Di�ten

a) mit einer N�hrstoff-Standardformulierung oder

b) mit einer f�r bestimmte Beschwerden spezifischen oder f�r eine
bestimmte Krankheit oder Stçrung angepassten N�hrstoffformu-
lierung,

die bei Verwendung nach den Anweisungen des Herstellers die
einzige Nahrungsquelle f�r Personen, f�r die sie bestimmt sind,
darstellen kçnnen und

2. erg�nzende bilanzierte Di�ten

a) mit einer N�hrstoff-Standardformulierung oder

b) mit einer f�r bestimmte Beschwerden spezifischen oder f�r eine
bestimmte Krankheit oder Stçrung angepassten N�hrstoffformu-
lierung,

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der
– Richtlinie 89/398/EG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten �ber Lebensmittel, die f�r eine besondere
Ern�hrung bestimmt sind (ABl. EG L 189 S. 27), zuletzt ge�ndert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europ�ischen Parlaments und des Rates
vom 29. September 2003 (ABl. EU L 284 S. 1),

– Richtlinie 91/321/EWG der Kommission vom 14. Mai 1991 �ber S�uglings-
anfangsnahrung und Folgenahrung (ABl. EG Nr. L 175 S. 35, 1995 Nr. L 101
S. 52), zuletzt ge�ndert durch die Richtlinie 2003/14/EG der Kommission vom
10. Februar 2003 (ABl. EU Nr. L 41 S. 37),

– Richtlinie 96/5/EG der Kommission vom 16. Februar 1996 �ber Getreidebei-
kost und andere Beikost f�r S�uglinge und Kleinkinder (ABl. EG Nr. L 49
S. 17), zuletzt ge�ndert durch die Richtlinie 2003/13/EG der Kommission vom
10. Februar 2003 (ABl. EU Nr. L 41 S. 33),

– Richtlinie 96/8/EG der Kommission vom 26. Februar 1996 �ber Lebensmittel
f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverringerung (ABl. EG Nr. L 55
S. 22),

– Richtlinie 1999/21/EG der Kommission vom 25. M�rz 1999 �ber di�tetische
Lebensmittel f�r besondere medizinische Zwecke (ABl. EG Nr. L 91 S. 29,
2000 Nr. L 2 S. 79), ge�ndert durch Anhang II des Vertrages �ber den Beitritt
zur Europ�ischen Union 2003 (ABl. EU Nr. L 236 S. 92),

– Richtlinie 2001/15/EG der Kommission vom 15. Februar 2001 �ber Stoffe, die
Lebensmitteln, die f�r eine besondere Ern�hrung bestimmt sind, zu besonderen
Ern�hrungszwecken zugef�gt werden d�rfen (ABl. EG Nr. L 52 S. 19), ge-
�ndert durch die Richtlinie 2004/5/EG der Kommission vom 20. Januar 2004
(ABl. EU Nr. L 14 S. 19).



die sich nicht f�r die Verwendung als einzige Nahrungsquelle
eignen.

(5) Di�tetisches Lebensmittel ist auch Kochsalzersatz.

(6) Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. S�uglinge:

Kinder unter zwçlf Monaten;

2. Kleinkinder:

Kinder zwischen einem Jahr und drei Jahren;

3. S�uglingsanfangsnahrung:

Lebensmittel, die f�r die besondere Ern�hrung von S�uglingen
w�hrend der ersten Lebensmonate bestimmt sind und f�r sich allein
den Ern�hrungserfordernissen dieser S�uglinge bis zur Einf�hrung
angemessener Beikost entsprechen;

4. Folgenahrung:

Lebensmittel, die f�r die besondere Ern�hrung von S�uglingen ab
Einf�hrung einer angemessenen Beikost bestimmt sind und den
grçßten fl�ssigen Anteil einer nach und nach abwechslungsreiche-
ren Kost f�r diese S�uglinge darstellen.

(7) Zusatzstoffe im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe im Sinne
des § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches.

(8) F�r „n�hrwertbezogene Angabe“, „gesundheitsbezogene Anga-
be“ und „Angabe bez�glich der Reduzierung eines Krankheitsrisikos“
im Sinne dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen in Ar-
tikel 2 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 6 jeweils in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 2
Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 vom 20. Dezember 2006
�ber n�hrwert- und gesundheitsbezogene Angaben �ber Lebensmittel
(ABl. EU Nr. L 12 S. 3).

§ 2

(1) Im Verkehr mit oder in der Werbung f�r andere als di�tetische
Lebensmittel (Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs) d�rfen

1. das Wort „di�tetisch“ allein oder in Verbindung mit anderen Worten,

2. Bezeichnungen, sonstige Angaben und Aufmachungen, die den
Eindruck erwecken kçnnten, dass es sich um ein di�tetisches Le-
bensmittel handelt,

nicht verwendet werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 d�rfen Lebensmittel des all-
gemeinen Verzehrs, die

1. als vorgefertigte Krankenkost dazu bestimmt sind, in Krankenh�u-
sern und vergleichbaren Einrichtungen unter �rztlicher Aufsicht
ausgegeben zu werden, mit Hinweisen, aus denen sich die Eignung
f�r einen besonderen Ern�hrungszweck im Sinne des § 1 ergibt, in
den Verkehr gebracht werden,

2. f�r S�uglinge oder Kleinkinder geeignet sind, mit einem Hinweis
darauf in den Verkehr gebracht werden.

Auf Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs, die mit einem Hinweis
nach Satz 1 Nr. 2 in den Verkehr gebracht werden, sind die §§ 4, 14, 19
und 22 entsprechend anzuwenden.

(3) Als Angabe im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 gilt es nicht, wenn nur

1. die chemische Analyse, einzelne Analysenwerte oder der physiolo-
gische Brennwert von Lebensmitteln oder

2. Besonderheiten in der qualitativen und quantitativen Zusammenset-
zung eines Lebensmittels oder

3. die Broteinheiten bei Erzeugnissen, denen insgesamt hçchstens 2
Hundertteile d-Glukose, Invertzucker, Disaccharide, Maltodextrine
oder Glukosesirup, bezogen auf die verzehrfertige Zubereitung,
zugesetzt sind,

angegeben werden.

(4) Spirituosen und entsprechend hergestellte Getr�nke mit einem
Alkoholgehalt von weniger als 15 Prozent d�rfen weder als di�tetische
Lebensmittel noch mit einem Hinweis auf einen besonderen Ern�h-
rungszweck gewerbsm�ßig in den Verkehr gebracht werden.

§ 3

(1) Abweichend von § 12 Abs. 2 Satz 2 des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches gelten die Verbote des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 7
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches auch f�r di�tetische

Lebensmittel, soweit nicht nach Absatz 2 zul�ssige Aussagen verwen-
det werden.

(2) Zul�ssig ist bei

1. (weggefallen)

2. Lebensmitteln, die zur Behandlung von Stçrungen der Darmmotili-
t�t und der Darmflora sowie deren Folgeerscheinungen bei S�ug-
lingen geeignet sind, die Aussage „Di�tetisches Lebensmittel ge-
eignet zur Behandlung der S�uglingsdyspepsie (Durchfallerkran-
kung beim S�ugling) nur im Rahmen der �rztlichen Verordnung“;
sofern sie zur Heilung geeignet sind, kçnnen sie zus�tzlich als
Heilnahrung bezeichnet werden,

3. a) Lebensmitteln zur Behandlung von Leberzell- oder Niereninsuf-
fizienz, die im Eiweiß-, Aminos�ure- und Elektrolytgehalt ent-
sprechend angepasst sind,

b) Lebensmitteln, die zur Behandlung von angeborenen Stoffwech-
selstçrungen geeignet sind,

die Aussage „Di�tetisches Lebensmittel geeignet zur Behandlung
von …, nur unter st�ndiger �rztlicher Kontrolle verwenden“,

4. Lebensmitteln, die zur besonderen Ern�hrung bei

a) Maldigestion oder Malabsorption,

b) Stçrungen der Nahrungsaufnahme,

c) Diabetes mellitus,

d) chronisch entz�ndlichen Darmerkrankungen oder pr�- oder post-
operativer Behandlung bei Operationen des Darmes,

e) chronischer Pankreatitis oder

f) Gicht

geeignet sind, die Aussage „zur besonderen Ern�hrung bei … im
Rahmen eines Di�tplanes“; bei di�tetischen Lebensmitteln f�r Dia-
betiker kann auf diese Personengruppe in Verbindung mit der
Bezeichnung zus�tzlich hingewiesen werden.

§ 4

(1) Di�tetische Lebensmittel, die zur Abgabe an den Verbraucher
bestimmt sind, d�rfen gewerbsm�ßig nur in Fertigpackungen in den
Verkehr gebracht werden; dies gilt mit Ausnahme von S�ßstoffen nicht,
sofern di�tetische Lebensmittel zum Verzehr an Ort und Stelle abge-
geben werden. Dem Verbraucher stehen Gastst�tten, Einrichtungen zur
Gemeinschaftsverpflegung sowie Gewerbetreibende, soweit sie Le-
bensmittel zum Verbrauch innerhalb ihrer Betriebsst�tte beziehen,
gleich.

(2) Abweichend von Absatz 1 Halbsatz 1 d�rfen di�tetische Fleisch-
erzeugnisse, frische Backwaren f�r Diabetiker sowie di�tetischer K�se
lose, auch im Anschnitt, an den Verbraucher abgegeben werden.

§ 4 a

(1) Wer eine bilanzierte Di�t im Sinne des § 1 Abs. 4 a, eine S�ug-
lingsanfangsnahrung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 3 oder ein di�tetisches
Lebensmittel, das nicht zu einer der in Anlage 8 aufgef�hrten Gruppen
von di�tetischen Lebensmitteln gehçrt, als Hersteller oder Einf�hrer in
den Verkehr bringen will, hat dies sp�testens beim ersten Inverkehr-
bringen dem Bundesamt f�r Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit unter Vorlage eines Musters des f�r das Erzeugnis verwen-
deten Etiketts anzuzeigen.

(2) Wurde das di�tetische Lebensmittel bereits in einem anderen
Mitgliedstaat der Europ�ischen Union in den Verkehr gebracht, so ist in
der Anzeige nach Absatz 1 zus�tzlich die Behçrde des anderen Mit-
gliedstaates anzugeben, bei der die erste Anzeige erfolgt ist.

(3) Das Bundesamt f�r Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit �bermittelt die Anzeige unverz�glich dem Bundesministerium f�r
Ern�hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und den f�r die
Lebensmittel�berwachung zust�ndigen obersten Landesbehçrden.

(4) Das Bundesamt f�r Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit pr�ft, ob das di�tetische Lebensmittel, das nicht zu einer in Anlage
8 aufgef�hrten Gruppen von di�tetischen Lebensmitteln gehçrt, den
Anforderungen des § 1 Abs. 2 entspricht und unterrichtet die in Ab-
satz 3 genannten Behçrden �ber das Pr�fergebnis.

(5) Soweit dies f�r die Pr�fung nach Absatz 4 erforderlich ist, kann
das Bundesamt f�r Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vom
Hersteller oder Einf�hrer die Vorlage der wissenschaftlichen Arbeiten



und Daten verlangen, aus denen sich ergibt, dass das angemeldete
Erzeugnis den Anforderungen des § 1 Abs. 2 entspricht. Sind die
betreffenden Arbeiten in einer leicht zug�nglichen Verçffentlichung
erschienen, so gen�gt ein Hinweis auf diese Verçffentlichung.

(6) Hat das Bundesamt f�r Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit festgestellt, dass das angezeigte Erzeugnis den Anforderun-
gen des § 1 Abs. 2 nicht entspricht, so kann das Bundesamt Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit das Inverkehrbringen des Er-
zeugnisses als di�tetisches Lebensmittel vorl�ufig untersagen oder mit
Auflagen versehen.

Zweiter Abschnitt

Zusatzstoffe und andere Stoffe
zur Verwendung in di�tetischen Lebensmitteln

§ 5

(1) Bei der Gewinnung, Herstellung und Zubereitung di�tetischer
Lebensmittel d�rfen Zusatzstoffe nur nach Maßgabe dieser Verordnung
zugesetzt werden.

(2) Die Verwendung von Trinkwasser, das nach der Trinkwasser-
Aufbereitungs-Verordnung aufbereitet ist, gilt nicht als Zusatz von
Zusatzstoffen im Sinne dieser Verordnung.

§ 6

F�r die Verwendung von Zusatzstoffen in di�tetischen Lebensmit-
teln zu technologischen Zwecken gilt die Zusatzstoff-Zulassungsver-
ordnung. Zus�tzlich zu den dort zugelassenen Zusatzstoffen sind f�r
di�tetische Lebensmittel, ausgenommen di�tetische Lebensmittel f�r
S�uglinge oder Kleinkinder die in Anlage 5 Nr. 2 der Aromenverord-
nung aufgef�hrten Stoffe als geschmacksbeeinflussende Stoffe f�r
Aromen zugelassen, sofern sie dazu bestimmt sind, einem technologi-
schen Zweck zu dienen. Der Gehalt an diesen Zusatzstoffen darf die in
Anlage 5 Nr. 2 der Aromenverordnung festgesetzten Hçchstmengen
nicht �berschreiten.

§ 7

(1) Es werden

1. f�r di�tetische Lebensmittel, ausgenommen S�uglingsanfangsnah-
rung und Folgenahrung nach § 14 c und Beikost nach § 14 d, die in
Anlage 2,

2. f�r S�uglingsanfangsnahrung und Folgenahrung nach § 14 c und
Beikost nach § 14 d die in Anlage 9 unter Beachtung der dort fest-
gesetzten Beschr�nkungen

aufgef�hrten Zusatzstoffe zugelassen, sofern sie dazu bestimmt sind,
einem ern�hrungsphysiologischen oder di�tetischen Zweck zu dienen.
Die Zulassung gilt, sofern in Anlage 2 Spalte 2 die Verwendung eines
Stoffes auf bestimmte di�tetische Lebensmittel beschr�nkt wird, nur f�r
diese di�tetischen Lebensmittel. Die in Anlage 2 angegebenen Hçchst-
mengen d�rfen nicht �berschritten werden.

(2) Sofern in Anlage 2 f�r dort aufgef�hrte Zusatzstoffe Mindest-
mengen angegeben sind, d�rfen di�tetische Lebensmittel mit einem
Zusatz der f�r diese Verwendungszwecke zugelassenen Zusatzstoffe
gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn die angege-
benen Mindestmengen nicht unterschritten sind.

§ 7 a

Es ist verboten, bei der Herstellung di�tetischer Lebensmittel, aus-
genommen S�uglingsanfangsnahrung und Folgenahrung nach § 14 c
und Beikost nach § 14 d, andere Stoffe, die keine Zusatzstoffe im Sinne
des § 2 Abs. 3 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sind, als
die jeweils in Anlage 2 Kategorie 1 bis 6 genannten und mit einem
Stern gekennzeichneten Stoffe zu ern�hrungsphysiologischen oder di�-
tetischen Zwecken zu verwenden. Sofern in Anlage 2 Spalte 2 die
Verwendung eines Stoffes auf bestimmte di�tetische Lebensmittel
beschr�nkt wird, darf dieser Stoff nur in diesen di�tetischen Lebens-
mitteln verwendet werden.

§ 7 b

(1) Alle in Anlagen 2 und 9 aufgef�hrten Stoffe d�rfen di�tetischen
Lebensmitteln in Art und Menge nur so zugesetzt werden, dass diese
den besonderen Ern�hrungserfordernissen der Personengruppe entspre-
chen, f�r die sie bestimmt sind. § 7 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 bleibt
unber�hrt. Der Hersteller oder Importeur hat auf Verlangen der in § 4 a
Abs. 1 genannten Behçrde die wissenschaftlichen Arbeiten und Daten
vorzulegen, die nach dem Stand der Wissenschaft die Eignung der zu
ern�hrungsphysiologischen oder di�tetischen Zwecken zugesetzten
Stoffe f�r die entsprechende Personengruppe belegen. Liegt die ent-
sprechende Arbeit in einer leicht zug�nglichen Verçffentlichung vor, so
gen�gt ein Hinweis darauf.

(2) Die in Anlagen 2 und 9 genannten Stoffe m�ssen den in der
Zusatzstoff-Verkehrsverordnung festgelegten Reinheitsanforderungen
entsprechen. F�r Stoffe der Anlage 2 und 9, die nicht in der Zusatz-
stoff-Verkehrsverordnung aufgef�hrt sind, gelten die nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik erreichbaren Reinheitsanfor-
derungen.

§ 8
(weggefallen)

§ 8 a
(weggefallen)

§ 9

(1) Als Kochsalzersatz werden die in der Anlage 3 aufgef�hrten
Zusatzstoffe zugelassen. Der Gehalt an Adipins�ure und Adipaten,
berechnet als Adipins�ure, darf 60 Gramm in einem Kilogramm Koch-
salzersatz nicht �berschreiten. Kochsalzersatz darf, auch in jodierter
Form, zur Herstellung di�tetischer Lebensmittel, die f�r Natriumemp-
findliche bestimmt sind, verwendet werden.

(2) Die in Nummer 1 der Anlage 3 genannten Magnesiumverbin-
dungen sind nur zugelassen, wenn sie mit mindestens einer der in der
Anlage 3 genannten nicht magnesiumhaltigen Verbindungen vermischt
sind. Die Mischung darf an Magnesiumverbindungen, berechnet als
Magnesiumkationen, nicht mehr als 20 Hundertteile des Gesamtgehalts
an Kalium- und Calciumkationen enthalten.

(3) Die in Nummer 3 der Anlage 3 genannten Salze des Cholins sind
nur zugelassen, wenn sie mit mindestens einer der in der Anlage 3
genannten nicht cholinhaltigen Verbindungen vermischt sind. Die Mi-
schung darf nicht mehr als 3 Hundertteile Cholin enthalten.

§ 10
(weggefallen)

Dritter Abschnitt

Sondervorschriften f�r bestimmte Lebensmittel

§ 11

(1) Wer jodierten Kochsalzersatz, andere di�tetische Lebensmittel
mit einem Zusatz von Jodverbindungen oder di�tetische Lebensmittel,
die zur Verwendung als bilanzierte Di�t bestimmt sind, herstellen will,
bedarf der Genehmigung. Die Genehmigung wird f�r eine bestimmte
Betriebsst�tte erteilt.

(2) Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn derjenige, unter dessen
Leitung die in Absatz 1 genannten Lebensmittel hergestellt werden
sollen, die erforderliche Sachkunde und Zuverl�ssigkeit besitzt und
wenn der Betrieb mit den Einrichtungen ausgestattet ist, die zur sach-
gem�ßen Herstellung dieser Lebensmittel, insbesondere zu richtiger
Dosierung und gleichm�ßiger Durchmischung, notwendig sind.

§ 11 a

(1) Die in § 11 Abs. 1 genannten Lebensmittel d�rfen in den Gel-
tungsbereich dieser Verordnung nur verbracht werden, wenn f�r die
Sendung in dem f�r eine Abfertigung zum freien Verkehr, zur Zoll-
gutlagerung in einem offenen Zollager, zur aktiven Veredelung, zur
Umwandlung oder zur Verwendung maßgebenden Zeitpunkt eine Be-
scheinigung nach dem Muster der Anlage 4 vorgelegt wird. Als Sen-
dung gilt die Warenmenge, auf die sich die amtliche Bescheinigung
bezieht. Die Bescheinigung muss in dreifacher Ausfertigung von der



zust�ndigen Behçrde des Herkunftslandes ausgestellt und in deutscher
Sprache abgefasst sein; die Urschrift wie auch die Mehrausfertigungen
sind als solche zu kennzeichnen. Eine Mehrausfertigung der Beschei-
nigung ist von der Zolldienststelle auf Kosten des Verf�gungsberech-
tigten der f�r den Ort der Zollabfertigung zust�ndigen Stelle der amt-
lichen Lebensmittel�berwachung zuzuleiten.

(2) Einer Vorlage der Bescheinigung nach Absatz 1 bedarf es nicht,
wenn entsprechende Lebensmittel des gleichen Herstellers bereits mit
einer Bescheinigung nach Absatz 1 in den Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung verbracht worden sind und der Sendung eine schriftliche
Erkl�rung des Herstellers beigef�gt ist. Aus dieser Erkl�rung muss
sich die �bereinstimmung der Lebensmittel mit den bereits verbrachten
Lebensmitteln sowie die f�r den Ort der ersten Zollabfertigung zust�n-
dige Stelle der amtlichen Lebensmittel�berwachung ergeben.

(3) Absatz 1 gilt nicht f�r jodierten Kochsalzersatz und andere
di�tetische Lebensmittel mit einem Zusatz von Jodverbindungen, die
in einem anderen Mitgliedstaat der Europ�ischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens �ber den Europ�ischen Wirt-
schaftsraum rechtm�ßig hergestellt und rechtm�ßig in den Verkehr
gebracht werden oder aus einem Drittland stammen und sich in einem
Mitgliedstaat der Europ�ischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens �ber den Europ�ischen Wirtschaftsraum recht-
m�ßig im Verkehr befinden.

§ 12

(1) Di�tetische Lebensmittel f�r Diabetiker m�ssen folgenden An-
forderungen entsprechen:

1. Der Gehalt an Fett oder Alkohol darf gegen�ber vergleichbaren
Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs nicht erhçht sein,

2. d-Glukose, Invertzucker, Disaccharide, Maltodextrine und Gluko-
sesirup d�rfen nicht zugesetzt sein; an Stelle dieser Stoffe d�rfen nur
Fructose sowie S�ßungsmittel nach Maßgabe der Anlage 2 der
Zusatzstoff-Zulassungsverordnung zugesetzt sein.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 d�rfen:

1. Laktose f�r S�ßstoffe als Tr�gerstoff zugesetzt sein, sofern die
Mischung eine mindestens zwanzigfache S�ßkraft im Verh�ltnis
zu Saccharose hat,

2. Maltodextrine als Tr�gerstoff zugesetzt sein, sofern der Anteil am
verzehrfertigen Lebensmittel nicht mehr als zwei Hundertteile be-
tr�gt,

3. Fructosesirup mit einem Gehalt von hçchstens 5 Hundertteilen
d-Glukose in der Trockenmasse zugesetzt sein, sofern es sich um
einen technologisch unvermeidbaren Restgehalt handelt.

(3) Als di�tetische Lebensmittel f�r Diabetiker d�rfen

1. Mahlzeiten nur, wenn sie den Anforderungen des § 14 a entspre-
chen,

2. Brot nur mit einem Brennwert von hçchstens 840 Kilojoule oder 200
Kilokalorien pro 100 Gramm,

3. Bier nur mit einem Gehalt von nicht mehr als 0,75 Gramm der in
Absatz 1 Nr. 2 genannten Kohlenhydrate in 100 Millilitern

gewerbsm�ßig hergestellt und in den Verkehr gebracht werden; Ab-
satz 1 bleibt unber�hrt.

§ 13

(1) Di�tetische Lebensmittel f�r Natriumempfindliche d�rfen ge-
werbsm�ßig nur hergestellt und in den Verkehr gebracht werden, wenn
sie folgenden Anforderungen entsprechen:

1. Bei Lebensmitteln, ausgenommen Getr�nken, darf der Natrium-
gehalt die Menge von 120 Milligramm pro 100 Gramm des verzehr-
fertigen Lebensmittels nicht �berschreiten,

2. bei Getr�nken, ausgenommen nat�rlichem Mineralwasser, darf der
Natriumgehalt die Menge von 2 Milligramm pro 100 Milliliter des
verzehrfertigen Lebensmittels nicht �berschreiten.

Mit der Angabe „streng natriumarm“, auch erg�nzt durch die Angabe
„streng kochsalzarm“, d�rfen natriumarme di�tetische Lebensmittel,
ausgenommen Getr�nke, nur gekennzeichnet werden, wenn der Gehalt
an Natrium 40 Milligramm pro 100 Gramm des verzehrfertigen Le-
bensmittels nicht �bersteigt.

(2) Stoffe, die keine Zusatzstoffe sind, d�rfen unvermischt oder
nach Vermischung mit anderen Lebensmitteln als Kochsalzersatz nur
gekennzeichnet werden, wenn sie kein Natrium enthalten.

(3) Erzeugnisse, die auf der Grundlage von Kochsalz, natriumhal-
tigem Quellensalz oder Meersalz hergestellt sind, d�rfen als di�tetische
Lebensmittel nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie durch die
Angabe „kein Kochsalzersatz“ in Verbindung mit der Bezeichnung des
Erzeugnisses gekennzeichnet sind.

§ 14

(1) Di�tetische Lebensmittel f�r S�uglinge oder Kleinkinder m�s-
sen folgenden Anforderungen entsprechen:

1. sie d�rfen, soweit andere lebensmittelrechtliche Vorschriften keine
strengeren Regelungen treffen,

a) an Pflanzenschutz-, Sch�dlingsbek�mpfungs- und Vorrats-
schutzmitteln vorbehaltlich der Buchstaben b und c jeweils nicht
mehr als 0,01 Milligramm pro Kilogramm enthalten,

b) bez�glich der in Anlage 22 aufgef�hrten Stoffe keine R�ck-
st�nde aufweisen, die die dort jeweils genannten Hçchstgehalte
�berschreiten,

c) nicht aus Erzeugnissen hergestellt werden, bei deren Erzeugung
die in Anlage 23 aufgef�hrten Pflanzenschutz-, Sch�dlings-
bek�mpfungs- und Vorratsschutzmittel angewendet wurden; als
nicht angewendet gelten diese Mittel, wenn die f�r sie in Anlage
23 festgesetzten R�ckstandshçchstgehalte nicht �berschritten
sind;

der Wert nach Buchstabe a und die Werte nach Buchstabe b bezie-
hen sich im Falle von Getreidebeikost und anderer Beikost f�r
S�uglinge und Kleinkinder sowie im Falle von S�uglingsanfangs-
nahrung und Folgenahrung auf das verzehrfertig angebotene oder
nach den Anweisungen des Herstellers zubereitete Erzeugnis;

2. vorbehaltlich des Artikels 1 in Verbindung mit Anhang I Abschnitt 1
Nr. 1.5 der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 der Kommission vom
8. M�rz 2001 zur Festsetzung der Hçchstgehalte f�r bestimmte
Kontaminanten in Lebensmitteln (ABl. EG Nr. L 77 S. 1), zuletzt
ge�ndert durch die Verordnung (EG) Nr. 684/2004 der Kommission
vom 13. April 2004 (ABl. EU Nr. L 106 S. 6), darf ihr Gehalt an
Nitrat 250 Milligramm pro Kilogramm, bezogen auf das verzehr-
fertige Erzeugnis, nicht �berschreiten;

3. bei Verwendung von Milch, Milcherzeugnissen oder Milchbestand-
teilen d�rfen Bakterienhemmstoffe mit biologischen Unter-
suchungsverfahren nicht nachweisbar sein.

(2) Di�tetische Lebensmittel f�r S�uglinge oder Kleinkinder m�s-
sen ferner folgenden Anforderungen entsprechen:

1. in ihnen enthaltene Getreideanteile oder Getreideerzeugnisse m�s-
sen frei von R�ckst�nden an Schleif- und Poliermitteln und frei von
groben Spelzensplittern sein;

2. ihr Gehalt an in Salzs�ure unlçslichen mineralischen Bestandteilen
darf 0,1 Hundertteile nicht �berschreiten;

3. in Backwaren darf nach dem Backprozess der Gehalt an wasser-
lçslichen Kohlenhydraten, die durch den St�rkeabbau im Back- und
Rçstprozess sowie durch enzymatischen Abbau entstanden sind,
nicht weniger als 12 Hundertteile betragen;

4. sind sie unter Verwendung von Milch, Milcherzeugnissen oder
Milchbestandteilen hergestellt, so d�rfen

a) in 1,0 Milliliter eines genussfertig in den Verkehr gebrachten
Lebensmittels nicht mehr als 10.000 Keime, in 1,0 Gramm eines
trocken oder eingedickt in den Verkehr gebrachten Lebensmit-
tels nicht mehr als 50.000 Keime nachweisbar sein, wobei in
sauren Milcherzeugnissen die diesen wesenseigent�mlichen
Bakterienarten nicht zu ber�cksichtigen sind,

b) in 1,0 Milliliter des genussfertig oder in 0,1 Gramm des trocken
oder eingedickt in den Verkehr gebrachten Lebensmittels nicht
mehr als 150 aerobe sporenbildende oder andere eiweißlçsende
Bakterien (Kaseolyten) z�chtbar sein;

5. sie m�ssen, wenn sie zur Verwendung als Kinderzucker, N�hr-
zucker oder Aufbauzucker in den Verkehr gebracht werden, aus
einem Gemisch von Monosacchariden, Disacchariden, hçheren Oli-
gosacchariden und Polysacchariden bestehen, wobei der Gehalt an
Monosacchariden nicht mehr als 15 Hundertteile betragen darf;
davon abweichend m�ssen Erzeugnisse, die nicht ausschließlich



f�r gesunde S�uglinge oder Kleinkinder bestimmt sind, aus St�rke-
abbauprodukten bestehen, wobei der Gehalt an Maltose nicht we-
niger als 20 Hundertteile und nicht mehr als 50 Hundertteile be-
tragen darf; diese Vorschriften gelten nicht f�r Malzextrakt;

6. vorbehaltlich des Artikels 1 in Verbindung mit Anhang I Abschnitt 2
Nr. 2.1.5, 2.1.6 und 2.1.7 der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 darf
ihr Gehalt an Aflatoxinen B1, B2, G1, G2 einzeln oder insgesamt
den Wert von 0,05 Mikrogramm pro Kilogramm und von Aflatoxin
M1 den Wert von 0,01 Mikrogramm pro Kilogramm, jeweils bezo-
gen auf das verzehrfertige Erzeugnis, nicht �berschreiten.

(3) Es d�rfen zur Herstellung von di�tetischen Lebensmitteln f�r
S�uglinge oder Kleinkinder nicht verwendet werden

1. Maiserzeugnisse (Mais zum direkten Verzehr und verarbeitete
Maiserzeugnisse), sofern ihr Gehalt an Fumonisinen (B1 und B2)
einzeln oder insgesamt den Wert von 100 Mikrogramm pro Kilo-
gramm,

2. Getreideerzeugnisse (Getreidekçrner zum direkten Verzehr und
verarbeitete Getreideerzeugnisse), sofern ihr Gehalt an

a) Zearalenon den Wert von 20 Mikrogramm pro Kilogramm,

b) Deoxynivalenol den Wert von 100 Mikrogramm pro Kilogramm

�berschreitet.

§ 14 a

(1) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung d�rfen gewerbsm�ßig nur hergestellt und in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn bei dem Zusatz von Zusatzstoffen und anderen
Stoffen zu ern�hrungsphysiologischen oder di�tetischen Zwecken zu
Lebensmitteln die §§ 7, 7 a und 7 b beachtet worden sind.

(2) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung d�rfen gewerbsm�ßig nur hergestellt und in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie in ihrer Zusammensetzung den in Anlage 17
festgelegten Anforderungen entsprechen.

(3) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung, die zum Ersatz einer Tagesration bestimmt sind, d�rfen ge-
werbsm�ßig nur in einer alle Bestandteile enthaltenden Fertigpackung
in den Verkehr gebracht werden.

(4) Die Abs�tze 2 und 3 gelten nicht f�r di�tetische zur Verwendung
als Tagesration oder als Mahlzeit bestimmte Lebensmittel, die nach
�rztlicher Anweisung im Einzelfall hergestellt und im Rahmen einer
Verpflegung in Krankenh�usern oder vergleichbaren Einrichtungen
unter �rztlicher Kontrolle verabfolgt werden, sofern die abweichende
Zusammensetzung auf Grund medizinischer Indikation geboten ist.

§ 14 b

(1) Die Herstellung von bilanzierten Di�ten hat auf vern�nftigen
medizinischen und di�tetischen Grunds�tzen zu beruhen. Bilanzierte
Di�ten m�ssen sich gem�ß den Anweisungen des Herstellers sicher und
nutzbringend verwenden lassen und wirksam sein in dem Sinne, dass
sie den besonderen Ern�hrungserfordernissen der Personen, f�r die sie
bestimmt sind, entsprechen. Sie d�rfen nur unter �rztlicher Aufsicht
verwendet werden.

(2) Vollst�ndige bilanzierte Di�ten im Sinne des § 1 Abs. 4 a Satz 3
Nr. 1 d�rfen gewerbsm�ßig nur hergestellt und in den Verkehr gebracht
werden, wenn sie die in Anlage 6 aufgef�hrten Stoffe enthalten und den
dort festgelegten altersabh�ngigen Anforderungen entsprechen.

(3) Erg�nzende bilanzierte Di�ten im Sinne des § 1 Abs. 4 a Satz 3
Nr. 2 d�rfen gewerbsm�ßig nur hergestellt und in den Verkehr gebracht
werden, wenn der Gehalt an den Stoffen der Anlage 6 die dort auf-
gef�hrten Hçchstmengen nicht �berschreitet und den dort festgelegten
altersabh�ngigen Anforderungen entspricht.

(4) Die in Anlage 6 festgelegten Mengenbegrenzungen gelten auch
bei einem Zusatz von durch § 7 in Verbindung mit Anlage 2 zugelas-
senen Zusatzstoffen und anderen Stoffen zu ern�hrungsphysiologischen
oder di�tetischen Zwecken nach § 7 a in Verbindung mit Anlage 2.

(5) Ist bei bilanzierten Di�ten eine Bedarfsanpassung f�r besondere
Ern�hrungserfordernisse notwendig, kann von den nach Anlage 6 ein-
zuhaltenden Hçchstmengen und Mindestmengen abgewichen werden.
Die Kennzeichnung des Lebensmittels muss einen Hinweis auf diese
Abweichungen sowie die Begr�ndung hierf�r enthalten.

(6) Bilanzierte Di�ten, die f�r S�uglinge bestimmt sind, m�ssen in
ihrer Zusammensetzung, mit Ausnahme der in Anlage 6 genannten
N�hrstoffe, den Anforderungen f�r S�uglingsanfangs- und Folgen-
ahrung nach Anlage 10 und 11 entsprechen, sofern die besondere
Zweckbestimmung dem nicht entgegensteht.

§ 14 c

(1) S�uglingsanfangsnahrung und Folgenahrung d�rfen gewerbs-
m�ßig nur hergestellt und in den Verkehr gebracht werden, wenn

1. zu ihrer Herstellung keine anderen als die in Anlage 9 aufgef�hrten
Stoffe und Stoffverbindungen unter Beachtung der dort festgesetz-
ten Einschr�nkungen verwendet worden sind, um die Anforderun-
gen f�r Vitamine, Mineralstoffe, Aminos�uren und sonstige Stick-
stoffverbindungen sowie sonstige Stoffe f�r besondere Ern�hrungs-
zwecke zu erf�llen, und

2. f�r die Zubereitung des verzehrfertigen Lebensmittels allenfalls der
Zusatz von Wasser erforderlich ist.

(2) S�uglingsanfangsnahrung darf gewerbsm�ßig ferner, vorbehalt-
lich des Absatzes 3, nur hergestellt und in den Verkehr gebracht
werden, wenn

1. zu ihrer Herstellung als Proteinquellen keine anderen als die in
Anlage 10 Nr. 2 bestimmten Proteinquellen sowie ferner nur solche
Zutaten verwendet worden sind, deren Eignung f�r die besondere
Ern�hrung von S�uglingen von der Geburt an durch allgemein
anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse nachgewiesen ist, und

2. sie in ihrer Zusammensetzung den in Anlage 10 festgelegten Min-
destmengen und Hçchstmengen, bezogen auf das verzehrfertige
Erzeugnis, sowie den sonstigen dort festgelegten Verwendungs-
beschr�nkungen von Zutaten und den zus�tzlich aufgef�hrten sons-
tigen Anforderungen an die Zusammensetzung entspricht; f�r die
Berechnung der Mindest- und Hçchstmengen der Bestandteile sind
die in Anlage 12 festgelegten Werte von Aminos�uren in Mutter-
milch zugrunde zu legen.

Die Eignung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 wird nachgewiesen durch eine
systematische Auswertung der verf�gbaren Daten in Bezug auf die
erwarteten Vorteile und in Bezug auf Sicherheitserw�gungen sowie
gegebenenfalls durch entsprechende Studien, die unter Zugrundelegung
von in Fachkreisen allgemein anerkannten Empfehlungen zur Konzep-
tion und Durchf�hrung solcher Studien durchgef�hrt worden sind.

(3) Sofern die S�uglingsanfangsnahrung nach Absatz 2 aus den

1. in Anlage 10 Nr. 2.1 definierten Kuhmilchproteinen mit einem
Proteingehalt zwischen dem Mindestwert und 0,5 g/100 kJ (2 g/100
kcal) oder

2. den in Anlage 10 Nr. 2.2 definierten Proteinhydrolysaten mit einem
Proteingehalt zwischen dem Mindestwert und 0,56 g/100 kJ (2,25
g/100 kcal)

hergestellt worden ist, darf sie nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn ihre Eignung f�r die besondere Ern�hrung von S�uglingen durch
entsprechende Studien nachgewiesen ist, die unter Zugrundelegung von
in Fachkreisen allgemein anerkannten Empfehlungen zur Konzeption
und Durchf�hrung solcher Studien durchgef�hrt worden sind. Erzeug-
nisse nach Satz 1 Nr. 2 m�ssen den in Anlage 24 festgelegten Spezifi-
kationen entsprechen.

(4) Folgenahrung darf gewerbsm�ßig ferner nur hergestellt und in
den Verkehr gebracht werden, wenn

1. zu ihrer Herstellung als Proteinquellen keine anderen als die in
Anlage 11 Nr. 2 bestimmten Proteinquellen sowie ferner nur solche
Zutaten verwendet worden sind, deren Eignung f�r die besondere
Ern�hrung von S�uglingen, die �lter als sechs Monate sind, durch
allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse nachgewiesen
ist, und

2. sie in ihrer Zusammensetzung den in Anlage 11 festgelegten Min-
destmengen und Hçchstmengen, bezogen auf das verzehrfertige
Erzeugnis, sowie den sonstigen dort festgelegten Verwendungs-
beschr�nkungen und den zus�tzlich aufgef�hrten sonstigen Anfor-
derungen an die Zusammensetzung entspricht; f�r die Berechnung
der Mindest- und Hçchstmengen der Bestandteile sind die in Anlage
12 festgelegten Werte von Aminos�uren in Muttermilch zugrunde
zu legen.

Die Eignung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 wird nachgewiesen durch eine
systematische Auswertung der verf�gbaren Daten in Bezug auf die



erwarteten Vorteile und in Bezug auf Sicherheitserw�gungen sowie
gegebenenfalls durch entsprechende Studien, die unter Zugrundelegung
von in Fachkreisen allgemein anerkannten Empfehlungen zur Konzep-
tion und Durchf�hrung solcher Studien durchgef�hrt worden sind.

§ 14 d

(1) Beikost darf gewerbsm�ßig nur aus Zutaten hergestellt werden,
die nach den allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen
f�r die besondere Ern�hrung von S�uglingen und Kleinkindern geeignet
sind.

(2) Beikost darf gewerbsm�ßig nur hergestellt und in den Verkehr
gebracht werden, wenn zu ihrer Herstellung keine anderen als die in
Anlage 9 aufgef�hrten Stoffe und Stoffverbindungen unter Beachtung
der dort festgesetzten Einschr�nkungen verwendet worden sind, um die
Anforderungen f�r Vitamine, Mineralstoffe, Aminos�uren und sonstige
Stickstoffverbindungen sowie sonstige Stoffe f�r besondere Ern�h-
rungszwecke zu erf�llen.

(3) Beikost darf gewerbsm�ßig nur hergestellt und in den Verkehr
gebracht werden, wenn die zugesetzten Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente die in Anlage 18 festgelegten Hçchstwerte, bei Kalium
und Calcium bezogen auf das in den Verkehr gebrachte, im �brigen
bezogen auf das verzehrfertige Erzeugnis, nicht �berschreiten.

(4) Getreidebeikost darf gewerbsm�ßig nur hergestellt und in den
Verkehr gebracht werden, wenn sie in ihrer Zusammensetzung außer-
dem den in Anlage 19 festgelegten Anforderungen und Beschr�nkun-
gen entspricht.

(5) In Anlage 20 beschriebene Beikost darf gewerbsm�ßig nur her-
gestellt und in den Verkehr gebracht werden, wenn sie in ihrer Zusam-
mensetzung außerdem den dort festgelegten Anforderungen und Be-
schr�nkungen entspricht.

§ 14 e
(weggefallen)

§ 14 f
(weggefallen)

Vierter Abschnitt

Kenntlichmachung, Kennzeichnung und Werbung

Kenntlichmachung von Zusatzstoffen

§ 15
(weggefallen)

§ 16
(weggefallen)

§ 17

(1) Bei di�tetischen Lebensmitteln in Fertigpackungen, die nach der
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung zu kennzeichnen sind und
denen nach § 7 zugelassene Zusatzstoffe und andere Stoffe zu ern�h-
rungsphysiologischen oder di�tetischen Zwecken nach § 7 a zugesetzt
worden sind, ist die zugesetzte Menge an diesen Stoffen, bezogen auf
100 Gramm, bei Fl�ssigkeiten auf 100 Milliliter des Lebensmittels,
anzugeben. F�r die Kenntlichmachung zugesetzter Vitamine gilt § 8
Abs. 4 Satz 2 der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung entspre-
chend.

(2) Bei di�tetischen Lebensmitteln, die in Fertigpackungen im Sinne
des § 1 Abs. 2 der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung oder lose
an den Verbraucher abgegeben werden und denen nach § 7 zugelassene
Zusatzstoffe und andere Stoffe zu ern�hrungsphysiologischen oder
di�tetischen Zwecken nach § 7 a zugesetzt worden sind, ist der Gehalt
an diesen Stoffen durch die Angabe der Verkehrsbezeichnung und der
Menge des Stoffes, bezogen auf 100 Gramm, bei Fl�ssigkeiten auf
100 Milliliter des Lebensmittels, kenntlich zu machen. Dem Verbrau-
cher stehen Gastst�tten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung
sowie Gewerbetreibende, soweit sie Lebensmittel zum Verbrauch in-
nerhalb ihrer Betriebsst�tte beziehen, gleich.

§ 18

Bei di�tetischen Lebensmitteln sind ferner folgende Angaben anzu-
bringen:

1. (weggefallen)

2. bei di�tetischen Lebensmitteln, denen als Kochsalzersatz zugelas-
sene Zusatzstoffe zugesetzt worden sind, die Angabe „mit Koch-
salzersatz“,

3. (weggefallen)

4. bei di�tetischen Lebensmitteln, denen jodierter Kochsalzersatz zu-
gesetzt worden ist, die Angabe „mit jodiertem Kochsalzersatz“.

Allgemeine Kennzeichnung

§ 19

(1) Di�tetische Lebensmittel d�rfen gewerbsm�ßig nur in Verkehr
gebracht werden, wenn bei der Kennzeichnung angegeben sind:

1. die zu der Bezeichnung gehçrenden besonderen ern�hrungsbezoge-
nen Eigenschaften oder vorbehaltlich des § 3 der besondere Ern�h-
rungszweck;

2. die Besonderheiten in der qualitativen und quantitativen Zusam-
mensetzung oder der besondere Herstellungsprozess, durch die das
Erzeugnis seine besonderen ern�hrungsbezogenen Eigenschaften
erh�lt;

3. der durchschnittliche Gehalt an verwertbaren Kohlenhydraten, Fet-
ten und Eiweißstoffen jeweils entweder in Gramm, bezogen auf 100
Gramm, bei Fl�ssigkeiten auf 100 Milliliter des Lebensmittels, oder
in Hundertteilen des Gewichts; der Angabe bedarf es nicht bei
einem Gehalt von weniger als je einem Hundertteil;

4. der auf 100 Gramm, bei Fl�ssigkeiten auf 100 Milliliter des Lebens-
mittels bezogene durchschnittliche physiologische Brennwert in
Kilojoule und Kilokalorien mit den Worten „… Kilojoule (…
Kilokalorien)“ oder „… kJ (… kcal)“; bei Erzeugnissen, die erst
nach Zugabe von anderen Lebensmitteln verzehrfertig sind, ist
zus�tzlich der auf 100 Gramm, bei Fl�ssigkeiten auf 100 Milliliter
des verzehrfertig zubereiteten Erzeugnisses bezogene Brennwert
anzugeben; betr�gt der Brennwert weniger als 50 Kilojoule (12
Kilokalorien) in 100 Gramm oder 100 Milliliter, kçnnen die Anga-
ben durch die Hinweise „Brennwert unter 50 kJ (12 kcal) in 100 g“
oder „Brennwert unter 50 kJ (12 kcal) in 100 ml“ ersetzt werden.

Bei Portionspackungen oder Nennung von Portionsmengen sind die
Angaben nach Satz 1 Nr. 3 und 4 zus�tzlich auf eine Portion zu bezie-
hen.

(2) Der physiologische Brennwert ist gem�ß § 2 Nr. 3 der N�hr-
wert-Kennzeichnungsverordnung zu berechnen.

Besondere Kennzeichnungen

§ 20

(1) (weggefallen)

(2) Bei di�tetischen Lebensmitteln f�r Diabetiker kann diejenige
Menge des Lebensmittels angegeben werden, die einer Broteinheit
entspricht; bei Portionspackungen kann die Angabe der Broteinheiten
auf diese bezogen werden. Als Broteinheit gilt eine Menge von ins-
gesamt 12 Gramm an Monosacchariden, verdaulichen Oligo- und Poly-
sacchariden sowie Sorbit und Xylit, wobei verdauliche Polysaccharide
und Oligosaccharide als Monosaccharide zu berechnen sind.

(3) Bei di�tetischem Bier f�r Diabetiker m�ssen zus�tzlich die
Worte „nur nach Befragen des Arztes“ in Verbindung mit der Angabe
des Alkoholgehalts in Volumenprozenten angegeben werden.

§ 20 a

Bei s�ßstoffhaltigen di�tetischen Lebensmitteln, die in § 12 Abs. 1
Nr. 2 erster Halbsatz genannte Kohlenhydrate als Zutaten oder als
Tr�gerstoffe enthalten, ist der Warnhinweis „f�r Diabetiker nicht ge-
eignet“ anzugeben. Dies gilt nicht



1. bei di�tetischen Lebensmitteln, die zur Verwendung als bilanzierte
Di�t bestimmt sind,

2. bei sonstigen di�tetischen Lebensmitteln, sofern es sich bei den in
Satz 1 genannten Kohlenhydraten ausschließlich um Laktose oder
Maltodextrine nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 handelt.

§ 21

(1) F�r bilanzierte Di�ten ist die Bezeichnung „Di�tetisches Lebens-
mittel f�r besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Di�t)“ Ver-
kehrsbezeichnung im Sinne der Lebensmittel-Kennzeichnungsverord-
nung.

(2) Bilanzierte Di�ten d�rfen nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn sie folgende Angaben nach Maßgabe des Satzes 2 enthalten:

1. den Hinweis „zur di�tetischen Behandlung von …“ erg�nzt durch
die Krankheit, Stçrung oder Beschwerden, f�r die das Lebensmittel
bestimmt ist,

2. eine Beschreibung der Eigenschaften und Merkmale, denen das
Lebensmittel seine Zweckbestimmung verdankt,

3. ein Hinweis, wenn N�hrstoffe vermehrt, vermindert, entfernt oder
auf andere Weise ver�ndert worden sind,

4. den Hinweis, dass es sich um eine zur ausschließlichen Ern�hrung
bestimmte oder um eine erg�nzende bilanzierte Di�t handelt,

5. die Angabe der Altersgruppe, sofern das Lebensmittel f�r eine
besondere Altersgruppe bestimmt ist,

6. einen Hinweis, wenn die bilanzierte Di�t die Gesundheit von Per-
sonen gef�hrden kann, die nicht an den Krankheiten, Stçrungen oder
Beschwerden leiden, f�r die diese bilanzierte Di�t bestimmt ist,

7. den Hinweis, dass das Lebensmittel unter �rztlicher Aufsicht ver-
wendet werden muss,

8. einen Hinweis auf bestimmte Vorsichtsmaßnahmen oder Gegen-
anzeigen, sofern Wechselwirkungen mit anderen Stoffen, insbeson-
dere mit Arzneimitteln, auftreten kçnnen,

9. einen Hinweis, dass das Lebensmittel nicht parenteral verwendet
werden darf, wenn dieses Erzeugnis zur Sonderern�hrung geeignet
ist.

Den Angaben in den Nummern 4 bis 7 sind die Wçrter „Wichtiger
Hinweis“ oder eine gleichbedeutende Formulierung voranzustellen.

(3) Bilanzierte Di�ten d�rfen außerdem nur mit den nachfolgenden
Angaben nach Maßgabe der S�tze 2 bis 4 in den Verkehr gebracht
werden:

1. der Brennwert in Kilojoule (KJ) und Kilokalorien (Kcal) sowie der
Gehalt an Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten,

2. die durchschnittliche Menge s�mtlicher in dem Lebensmittel ent-
haltener und in Anlage 6 aufgef�hrter Mineralstoffe und Vitamine,

3. der Gehalt an Bestandteilen von Proteinen, Kohlenhydraten und
Fetten oder an sonstigen N�hrstoffen und deren Bestandteile, sofern
diese Angaben zur zweckentsprechenden Verwendung des Erzeug-
nisses erforderlich sind,

4. Angaben zur Osmolalit�t oder Osmolarit�t bei bilanzierten Di�ten in
fl�ssiger Form und

5. Angaben zu Ursprung und Art der in dem Erzeugnis enthaltenen
Proteine und Proteinhydrolysate.

In den F�llen der Nummern 1 bis 3 haben die Angaben als Zahlen-
angabe bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter des Lebensmittels
beim Inverkehrbringen und bei einem Erzeugnis, das noch der ge-
brauchsfertigen Zubereitung nach den Angaben des Herstellers bedarf,
bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter des gebrauchsfertig zube-
reiteten Erzeugnisses, zu erfolgen. Bei Portionspackungen oder Nen-
nung von Portionsmengen kçnnen ferner die Angaben nach den Num-
mern 1 bis 3 zus�tzlich bezogen auf eine Mahlzeit oder bezogen auf
eine Portion erfolgen. Bei erg�nzenden bilanzierten Di�ten im Sinne
des § 1 Abs. 4 a Satz 3 Buchstabe b erfolgen die Angaben nach den
Nummern 1 bis 3 bezogen auf das Erzeugnis beim Inverkehrbringen,
wenn die Zubereitung nicht standardisiert erfolgt, sondern mit ver-
schiedenen Lebensmitteln mçglich ist.

(4) Bilanzierte Di�ten d�rfen nur mit einer Gebrauchsanweisung in
den Verkehr gebracht werden, sofern diese f�r die sachgerechte Zu-
bereitung, Verwendung und Lagerung des Lebensmittels nach �ffnen
der Fertigpackung erforderlich ist.

§ 21 a

(1) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung, die zum Ersatz einer ganzen Tagesration bestimmt sind, d�rfen
nur mit der Verkehrsbezeichnung „Tagesration f�r gewichtskontrollie-
rende Ern�hrung“ nach Maßgabe des § 25 Abs. 1 Nr. 1 gewerbsm�ßig
in den Verkehr gebracht werden.

(2) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverringe-
rung, die zum Ersatz einer oder mehrerer Mahlzeiten im Rahmen einer
Tagesration bestimmt sind, d�rfen nur mit der Verkehrsbezeichnung
„Mahlzeit f�r eine gewichtskontrollierende Ern�hrung“ nach Maßgabe
des § 25 Abs. 1 Nr. 1 gewerbsm�ßig in den Verkehr gebracht werden.

(3) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung d�rfen gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn die Kennzeichnung außerdem nach Maßgabe des § 25 Abs. 1
Nr. 1 folgende Angaben enth�lt

1. die notwendigen Angaben �ber die richtige Zubereitung des Erzeug-
nisses, verbunden mit dem Hinweis auf das Erfordernis ihrer Be-
folgung,

2. Angaben �ber eine mçgliche abf�hrende Wirkung des Erzeugnisses,
wenn es nach den Verwendungsangaben des Herstellers zu t�glichen
Einnahmen von mehr als 20 g Polyalkoholen kommt, und

3. einen Hinweis auf das Erfordernis einer ausreichenden t�glichen
Fl�ssigkeitsaufnahme.

(4) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung d�rfen gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn die Kennzeichnung nach Maßgabe des § 25 Abs. 1 Nr. 1 folgende
Angaben enth�lt

1. den Brennwert in Kilojoule und Kilokalorien sowie den Eiweiß-,
Kohlenhydrat- und Fettgehalt je angegebener Menge des gebrauchs-
fertigen Erzeugnisses und

2. die durchschnittliche Menge der in Anlage 17 Nr. 7 aufgef�hrten
Mineralstoffe und Vitamine je angegebener Menge des gebrauchs-
fertigen Erzeugnisses.

(5) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung, die als Ersatz einer ganzen Tagesration bestimmt sind, d�rfen
gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn die Kenn-
zeichnung nach Maßgabe des § 25 Abs. 1 Nr. 1

1. die Angabe, dass das Erzeugnis alle f�r einen Tag erforderlichen
N�hrstoffe in angemessener Menge beinhaltet, und

2. den Warnhinweis, dass das Erzeugnis ohne �rztlichen Rat nicht
l�nger als drei Wochen verwendet werden darf,

enth�lt.

(6) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung, die als Ersatz einer oder mehrerer Mahlzeiten im Rahmen der
Tagesration bestimmt sind, d�rfen gewerbsm�ßig nur in den Verkehr
gebracht werden, wenn die Kennzeichnung nach Maßgabe des § 25
Abs. 1 Nr. 1

1. Angaben �ber den prozentualen Anteil an der Tagesdosis der in
Anlage 17 Nr. 7 aufgef�hrten Mineralstoffe und Vitamine, soweit in
Anlage 1 zur N�hrwert-Kennzeichnungsverordnung Tagesdosen
genannt sind, und

2. den Hinweis, dass das Erzeugnis nur im Rahmen einer kalorien-
armen Ern�hrung den angestrebten Zweck erf�llt und andere Le-
bensmittel Teil dieser Ern�hrung sein m�ssen,

enth�lt.

(7) Lebensmittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverrin-
gerung d�rfen nicht gewerbsm�ßig in den Verkehr gebracht werden mit

1. Angaben �ber die erforderliche Zeit f�r eine mçgliche Gewichts-
abnahme oder

2. Angaben �ber die Hçhe einer mçglichen Gewichtsabnahme.

F�r Lebensmittel nach Satz 1 darf mit den dort genannten Angaben
nicht geworben werden.

(8) § 14 a Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 22

(1) Bei di�tetischen Lebensmitteln f�r S�uglinge oder Kleinkinder
muss die f�r eine Mahlzeit bençtigte Menge des Lebensmittels ange-
geben werden. Enthalten die Lebensmittel d-Milchs�ure oder dl-Milch-



s�ure, ist ferner der Hinweis „nicht f�r S�uglinge in den ersten drei
Lebensmonaten verwenden“ erforderlich.

(2) Bei Erzeugnissen nach § 14 Abs. 2 Nr. 5, ausgenommen Malz-
extrakt, ist anzugeben

1. der Gehalt an Monosacchariden und Disacchariden in Hunderttei-
len,

2. der Hinweis „nicht zus�tzlich zu Fertignahrungen f�r S�uglinge und
Kleinkinder verwenden“ in Verbindung mit der Bezeichnung,

3. der weitere Hinweis „nur f�r gesunde S�uglinge und Kleinkinder“,
sofern der Gehalt an Monosacchariden mehr als 5 Hundertteile
betr�gt.

(3) Bei Abgabe im Versandhandel m�ssen die Hinweise nach Ab-
satz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nr. 2 und 3 auch in den Angebotslisten, bei
Abgabe im Reisegewerbe auch auf den Bestellformularen deutlich
sichtbar und leicht lesbar angebracht sein.

§ 22 a

(1) Di�tetische Lebensmittel, die als S�uglingsanfangsnahrung be-
stimmt sind, d�rfen nur mit der Verkehrsbezeichnung „S�uglings-
anfangsnahrung“ in den Verkehr gebracht werden; wenn ihr Protein-
gehalt ausschließlich aus Kuhmilchprotein besteht, d�rfen sie nur mit
der Verkehrsbezeichnung „S�uglingsmilchnahrung“ in den Verkehr
gebracht werden. Di�tetische Lebensmittel, die als Folgenahrung be-
stimmt sind, d�rfen nur mit der Verkehrsbezeichnung „Folgenahrung“
in den Verkehr gebracht werden; wenn ihr Proteingehalt ausschließlich
aus Kuhmilchprotein besteht, d�rfen sie nur mit der Verkehrsbezeich-
nung „Folgemilch“ in den Verkehr gebracht werden.

(2) Erzeugnisse nach Absatz 1 d�rfen ferner nur in den Verkehr
gebracht werden, wenn die Kennzeichnung

1. bei S�uglingsanfangsnahrung und Folgenahrung

a) die notwendigen Informationen �ber die bestimmungsgem�ße
Verwendung des Erzeugnisses,

b) eine Anleitung zur richtigen Zubereitung und Entsorgung des
Erzeugnisses,

c) eine Anleitung zur richtigen Lagerung,

d) eine Warnung vor den gesundheitssch�dlichen Auswirkungen
einer unangemessenen Zubereitung und Lagerung,

e) die Angabe des in Kilojoule und Kilokalorien ausgedr�ckten
physiologischen Brennwerts, des Gehalts an Eiweiß, Kohlenhy-
draten und Fett je 100 Milliliter des verzehrfertigen Erzeugnisses
in Zahlen und

f) die Angabe der durchschnittlichen Menge aller in den Anlagen
10 und 11 aufgef�hrten Mineralstoffe und Vitamine und gege-
benenfalls der Menge an Cholin, Inositol und Carnitin je
100 Milliliter des verzehrfertigen Erzeugnisses in Zahlen,

2. bei S�uglingsanfangsnahrung,

a) die Angabe, dass sich das Erzeugnis f�r die besondere Ern�hrung
von S�uglingen von der Geburt an eignet, wenn sie nicht gestillt
werden, und

b) ein deutlich sichtbarer und als „wichtig“ bezeichneter Hinweis
auf die �berlegenheit des Stillens in Verbindung mit der Emp-
fehlung, das Erzeugnis nur auf den Rat unabh�ngiger Fachleute
auf dem Gebiet der Medizin, der Ern�hrung oder der Arznei-
mittel bzw. anderer f�r S�uglings- und Kinderpflege zust�ndiger
Personen zu verwenden,

3. bei Folgenahrung

a) den warnenden Hinweis, dass sich das Erzeugnis nur f�r die
besondere Ern�hrung von S�uglingen ab einem Alter von min-
destens sechs Monaten eignet, nur Teil einer Mischkost sein soll
und nicht als Ersatz f�r die Muttermilch w�hrend der ersten sechs
Lebensmonate zu verwenden ist, und

b) die Angabe, dass die Entscheidung, mit der Verwendung von
Beikost allgemein oder in Ausnahmef�llen bereits in den ersten
sechs Monaten zu beginnen, nur auf den Rat unabh�ngiger
Fachleute auf dem Gebiet der Medizin, der Ern�hrung oder der
Arzneimittel oder anderer f�r S�uglings- und Kinderpflege zu-
st�ndiger Personen und unter Ber�cksichtigung der Wachstums-
und Entwicklungsanforderungen des einzelnen S�uglings getrof-
fen werden soll,

enth�lt.

(3) Erzeugnisse nach Absatz 1 d�rfen nicht in den Verkehr gebracht
werden, wenn in der Kennzeichnung

1. bei S�uglingsanfangsnahrung und Folgenahrung

a) die Begriffe „humanisiert“, „maternisiert“, „adaptiert“ oder
gleichsinnige Begriffe,

b) Angaben, die vom Stillen abhalten,

2. bei S�uglingsanfangsnahrung

a) Abbildungen von S�uglingen oder den Gebrauch des Erzeug-
nisses idealisierende sonstige Abbildungen oder Wortlaute außer
Zeichnungen zur leichteren Identifizierung des Erzeugnisses
oder zur Darstellung von Zubereitungsmethoden,

b) andere als die in Anlage 15 verwendeten n�hrwert- und gesund-
heitsbezogenen Angaben oder

c) die Angaben nach Anlage 15, wenn das Erzeugnis nicht die dort
f�r die Verwendung dieser Angaben festgelegten Anforderungen
erf�llt,

enthalten sind.

(4) Sofern bei Folgenahrung zus�tzlich zu den numerischen Anga-
ben weitere Angaben �ber die in Anlage 16 aufgef�hrten Vitamine und
Mineralstoffe enthalten sind, m�ssen diese Angaben als prozentualer
Anteil an den in Anlage 16 genannten Referenzwerten, bezogen auf
100 Milliliter des verzehrfertigen Erzeugnisses, erfolgen.

§ 22 b

(1) Beikost darf gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn die Kennzeichnung nach Maßgabe des § 25 Abs. 1 Nr. 1

1. Angaben, ab welchem nach Vollendung des vierten Lebensmonats
liegenden Alter die Beikost verwendet werden darf,

2. Angaben �ber den Glutengehalt oder die Glutenfreiheit bei Beikost,
die f�r unter sechs Monate alte S�uglinge bestimmt ist, und

3. die notwendigen Angaben �ber die Zubereitung des Erzeugnisses,
verbunden mit einem Hinweis auf die Wichtigkeit ihrer Befolgung,

enth�lt.

(2) Beikost darf ferner gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht
werden, wenn in der Kennzeichnung nach Maßgabe des § 25 Abs. 1
Nr. 1

1. der in Kilojoule und Kilokalorien ausgedr�ckte physiologische
Brennwert, der Gehalt an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett je
100 g oder 100 ml des an den Verbraucher abzugebenden Erzeug-
nisses und bei festgelegten Verzehreinheiten je Verzehreinheit,

2. der durchschnittliche Gehalt der in den Anlagen 19 oder 20 f�r das
jeweilige Erzeugnis aufgef�hrten Mineralstoffe und Vitamine je
100 g oder 100 ml des an den Verbraucher abzugebenden Erzeug-
nisses und bei festgelegten Verzehreinheiten je Verzehreinheit

angebracht ist.

(3) Bei der Angabe von in Anlage 9 aufgef�hrten N�hrstoffen, die
nicht nach Absatz 2 Nr. 2 in die Kennzeichnung aufzunehmen sind,
darf Beikost gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
in der Kennzeichnung der durchschnittliche Gehalt je 100 Gramm oder
100 Milliliter des an den Verbraucher abzugebenden Erzeugnisses und
bei festgelegten Verzehreinheiten je Verzehreinheit angegeben ist.

(4) Bei der Angabe eines Prozentsatzes des Referenzwertes von in
Anlage 21 aufgef�hrten Vitaminen und Mineralstoffen darf Beikost
gewerbsm�ßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn der Gehalt
der angegebenen Vitamine und Mineralstoffe mehr als 15 Prozent der
dort angegebenen Referenzwerte betr�gt und der Gehalt je 100 Gramm
oder 100 Milliliter des an den Verbraucher abzugebenden Erzeugnisses
und bei festgelegten Verzehreinheiten je Verzehreinheit angegeben ist.

§ 23

(1) (weggefallen)

(2) (weggefallen)

(3) Kochsalzersatz ist als „Kochsalzersatz“, jodierter Kochsalz-
ersatz als „jodierter Kochsalzersatz“ zu kennzeichnen. Bei kaliumhal-
tigem Kochsalzersatz ist zus�tzlich anzugeben:

1. der Gehalt an Kalium in Hundertteilen des Gewichts,

2. der Warnhinweis „bei Stçrungen des Kaliumhaushalts, insbesondere
bei Niereninsuffizienz, nur nach �rztlicher Beratung verwenden“.



§ 24

Bei di�tetischen Lebensmitteln f�r Natriumempfindliche ist bei Ver-
wendung von kaliumhaltigem Kochsalzersatz anzugeben:

1. der Gehalt an Kalium in Milligramm, bezogen auf 100 Gramm, bei
Fl�ssigkeiten auf 100 Milliliter des Lebensmittels,

2. der Warnhinweis „bei Stçrungen des Kaliumhaushalts, insbesondere
bei Niereninsuffizienz, nur nach �rztlicher Beratung verwenden“.

Form der Kenntlichmachung und Kennzeichnung

§ 25

(1) Bei Lebensmitteln in Fertigpackungen, die nach der Lebens-
mittel-Kennzeichnungsverordnung zu kennzeichnen sind, m�ssen

1. die Angaben nach § 13 Abs. 3, § 14 b Abs. 5 Satz 2, § 19 Abs. 1,
§ 20 Abs. 3, den §§ 20 a und 21 Abs. 2, § 22 Abs. 1 und 2, § 22 a
Abs. 1 und 2 Nr. 1 und 2 sowie den §§ 23 und 24 an gut sichtbarer
Stelle,

2. die Angaben nach § 17 Abs. 1 und § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 in
Verbindung mit der Angabe des Stoffes in dem nach § 3 Abs. 1
Nr. 3 der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung vorgeschriebe-
nen Verzeichnis der Zutaten,

3. die Angaben nach § 18, § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 in Ver-
bindung mit der nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Lebensmittel-Kennzeich-
nungsverordnung vorgeschriebenen Verkehrsbezeichnung

angebracht werden. Die Angabe nach § 22 Abs. 1 Satz 1 darf an einer
anderen Stelle der Fertigpackung erfolgen, wenn hierauf besonders
hingewiesen wird. Im �brigen gilt § 3 Abs. 3 Satz 1 der Lebensmittel-
Kennzeichnungsverordnung entsprechend.

(2) Die Angaben nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und den S�tzen
2 bis 4 sowie Abs. 4 kçnnen in einer der Fertigpackung beigef�gten
Aufzeichnung vorgenommen werden, wenn auf der Fertigpackung an
gut sichtbarer Stelle hierauf hingewiesen wird.

(3) Bei Lebensmitteln, die in Fertigpackungen im Sinne des § 1
Abs. 2 der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung oder lose an den
Verbraucher abgegeben werden, m�ssen die Angaben nach § 13 Abs. 3,
§ 17 Abs. 2, den §§ 18, und 19 Abs. 1 und § 24 auf Schildern gemacht
werden, die auf oder neben der Ware f�r den Verbraucher deutlich
sichtbar anzubringen oder aufzustellen sind. Dem Verbraucher stehen
Gastst�tten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung sowie Ge-
werbetreibende, soweit sie Lebensmittel zum Verbrauch innerhalb ihrer
Betriebsst�tte beziehen, gleich.

(4) Bei Lebensmitteln, die nicht in Fertigpackungen zum Verzehr an
Ort und Stelle abgegeben werden, gen�gen die Angaben nach § 17
Abs. 2 sowie den §§ 18 und 19 Abs. 1. Hinsichtlich der Art und Weise
der Kenntlichmachung gilt § 9 der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung
entsprechend.

§ 25 a

(1) F�r die Werbung gilt § 22 a Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 2
Buchstabe b und Abs. 3 Nr. 1 und 2 entsprechend.

(2) Dar�ber hinaus ist es verboten, Werbung f�r S�uglingsanfangs-
nahrung zu betreiben, die

1. in anderen als wissenschaftlichen oder der S�uglingspflege gewid-
meten Verçffentlichungen erscheint,

2. andere als sachbezogene und wissenschaftliche Informationen ent-
h�lt; diese d�rfen nicht den Eindruck erwecken oder darauf hindeu-
ten, dass Flaschennahrung der Muttermilch gleichwertig oder �ber-
legen ist, oder

3. die Verbraucher durch Verteilung von Proben, Abgabe kostenloser
oder verbilligter Erzeugnisse oder durch andere zus�tzliche Kauf-
anreize, sei es direkt oder indirekt �ber in der Gesundheitsvorsorge
t�tige Institutionen oder Personen, zum Kauf anregt.

(3) Geschriebenes oder audiovisuelles Material �ber die Ern�hrung
von S�uglingen, das sich an schwangere Frauen und M�tter von S�ug-
lingen und Kleinkindern zu Informations- und Ausbildungszwecken
richtet und mittelbar der Werbung f�r S�uglingsanfangsnahrung oder
Folgenahrung dient, darf nur verteilt werden, wenn es klare Ausk�nfte
gibt �ber

1. den Nutzen und die Vorz�ge des Stillens,

2. die Ern�hrung der Mutter sowie die Vorbereitung auf das Stillen und
Mçglichkeiten zur Fortsetzung des Stillens,

3. die mçgliche negative Auswirkung der zus�tzlichen Flaschennah-
rung auf das Stillen,

4. die Schwierigkeit, den Entschluss, nicht zu stillen, r�ckg�ngig zu
machen,

5. erforderlichenfalls die sachgem�ße Verwendung der S�uglings-
anfangsnahrung.

(4) Wenn das Material im Sinne des Absatzes 3 Informationen �ber
die Verwendung von S�uglingsanfangsnahrung enth�lt, darf es dar�ber
hinaus nur verteilt werden, wenn es Auskunft �ber die sozialen und
finanziellen Auswirkungen dieser Verwendung sowie �ber die Gef�hr-
dung der Gesundheit durch die Verwendung von nicht als S�uglings-
anfangsnahrung geeigneten Lebensmitteln, durch unangemessene Er-
n�hrungsmethoden und durch unsachgem�ße Verwendung von S�ug-
lingsanfangsnahrung gibt.

(5) Es ist verboten, Material im Sinne des Absatzes 3 zu verteilen, in
oder auf dem Bilder verwendet werden, mit denen die Verwendung von
S�uglingsanfangsnahrung idealisiert wird.

(6) Herstellern und H�ndlern von S�uglingsanfangsnahrung und
Folgenahrung ist es verboten, kostenlos Gegenst�nde zu Informations-
und Ausbildungszwecken, welche mittelbar der Werbung f�r S�ug-
lingsanfangsnahrung oder Folgenahrung dienen, zu verteilen. Dies
gilt nicht, wenn diese Gegenst�nde auf Wunsch �ber in der Gesund-
heitsvorsorge t�tige Institutionen abgegeben werden. In diesem Fall
d�rfen diese Gegenst�nde nicht mit Handelsmarken f�r S�uglings-
anfangsnahrung oder Folgenahrung versehen sein. Die weiteren An-
forderungen an die Verteilung richten sich nach Landesrecht.

F�nfter Abschnitt

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 26

(1) Nach § 58 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 4 bis 6 des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig

1. entgegen § 7 a oder § 7 b Abs. 1 Satz 1 einen Stoff verwendet oder
zusetzt,

2. a) di�tetische Lebensmittel f�r Diabetiker, die den in § 12 Abs. 1
bezeichneten Anforderungen nicht entsprechen,

b) entgegen § 12 Abs. 3 Mahlzeiten, Brot oder Bier als di�tetische
Lebensmittel f�r Diabetiker,

c) entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 di�tetische Lebensmittel f�r Na-
triumempfindliche,

d) di�tetische Lebensmittel f�r S�uglinge oder Kleinkinder, die den
in § 14 Abs. 2 bezeichneten Anforderungen nicht entsprechen,

e) entgegen § 14 a Abs. 1 oder 2 Lebensmittel f�r kalorienarme
Ern�hrung zur Gewichtsverringerung,

f) entgegen § 14 b Abs. 2 oder 3 bilanzierte Di�ten,

g) entgegen § 14 c Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 S�uglings-
anfangsnahrung,

h) entgegen § 14 c Abs. 1 oder 4 Satz 1 Folgenahrung oder

i) entgegen § 14 d Abs. 2, 3, 4 oder 5 Beikost

gewerbsm�ßig herstellt oder in den Verkehr bringt,

3. Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs, die den Anforderungen des
§ 14 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 2 nicht entsprechen,
mit einem Hinweis darauf, dass sie f�r S�uglinge oder Kleinkinder
geeignet sind, gewerbsm�ßig in den Verkehr bringt,

3 a. entgegen § 14 Abs. 3 ein dort genanntes Erzeugnis verwendet oder

4. entgegen § 22 b Abs. 1 Nr. 2 Beikost gewerbsm�ßig in den Verkehr
bringt.

(2) Nach § 59 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer

1. eine Anzeige nach § 4 a Abs. 1 Satz 1 nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig erstattet,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 4 a Abs. 6 zuwiderhandelt,

3. jodierten Kochsalzersatz, andere di�tetische Lebensmittel mit einem
Zusatz von Jodverbindungen oder di�tetische Lebensmittel, die zur



Verwendung als bilanzierte Di�t bestimmt sind, ohne Genehmigung
nach § 11 Abs. 1 Satz 1 herstellt oder

4. Lebensmittel ohne den nach

a) (weggefallen)

b) § 20 Abs. 3,

c) § 20 a Satz 1,

d) (weggefallen)

e) § 21 a Abs. 3 Nr. 3 oder Abs. 5 Nr. 2,

f) § 22 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 3, auch in
Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 2,

g) § 22 a Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d oder Nr. 3 Buchstabe a,

h) § 23 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 oder

i) § 24 Nr. 2

vorgeschriebenen Warnhinweis gewerbsm�ßig in den Verkehr
bringt.

(3) Nach § 59 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer bei dem gewerbsm�ßigen
Herstellen von Lebensmitteln, die dazu bestimmt sind, in den Verkehr
gebracht zu werden, Zusatzstoffe �ber die in § 6 Satz 3, § 7 Abs. 1
Satz 3 in Verbindung mit Anlage 2 oder § 9 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2
oder Abs. 3 Satz 2 festgesetzten Hçchstmengen hinaus verwendet.

(4) Nach § 59 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer di�tetische Lebensmittel
gewerbsm�ßig in den Verkehr bringt, bei denen ein Gehalt an Zusatz-
stoffen oder anderen Stoffen zu ern�hrungsphysiologischen oder di�te-
tischen Zwecken entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, § 18 Satz 1
oder § 25 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise kenntlich
gemacht ist.

(5) Nach § 59 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer

1. entgegen § 2 Abs. 1 im Verkehr mit oder in der Werbung f�r
Lebensmittel des allgemeinen Verzehrs unzul�ssige Bezeichnun-
gen, Angaben oder Aufmachungen verwendet,

2. a) entgegen § 2 Abs. 4 dort bezeichnete alkoholische Getr�nke als
di�tetische Lebensmittel oder mit einem Hinweis auf einen
besonderen Ern�hrungszweck,

b) entgegen § 7 Abs. 2 Lebensmittel mit einem Zusatz an Zusatz-
stoffen der Anlage 2 unterhalb der dort angegebenen Mindest-
mengen,

c) (weggefallen)

d) Lebensmittel, die nicht den Anforderungen des § 13 Abs. 1
Satz 2 oder Abs. 2 entsprechen, mit der dort genannten Kenn-
zeichnung,

e) Lebensmittel, die entgegen § 13 Abs. 3 oder § 14 b Abs. 5 Satz 2,
jeweils auch in Verbindung mit § 25, nicht oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind,

f) entgegen § 21 Abs. 2 bilanzierte Di�ten ohne die vorgeschriebe-
nen Angaben in den Verkehr bringt,

g) entgegen § 21 a Abs. 1, 2 oder 6 Nr. 2 oder Abs. 7 Satz 1 Lebens-
mittel f�r kalorienarme Ern�hrung zur Gewichtsverringerung
oder

h) entgegen § 22 a Abs. 1, 2 Nr. 2, 3 Buchstabe b oder Abs. 3 ein
di�tetisches Lebensmittel

gewerbsm�ßig in den Verkehr bringt oder

3. entgegen § 21 a Abs. 7 Satz 2 Werbung betreibt.

(6) Wer eine in den Abs�tzen 2 bis 5 bezeichnete Handlung fahr-
l�ssig begeht, handelt nach § 60 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futter-
mittelgesetzbuches ordnungswidrig.

(7) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 26 Buchstabe a
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches handelt, wer vors�tz-
lich oder fahrl�ssig

1. entgegen

a) § 19 Abs. 1,

b) § 21 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4,

c) § 21 a Abs. 3 Nr. 1 oder 2, Abs. 4, 5 Nr. 1 oder Abs. 6 Nr. 1,

d) § 22 a Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a, b, e oder f oder

e) § 22 b Abs. 1 Nr. 1 oder 3 oder Abs. 2

ein di�tetisches Lebensmittel gewerbsm�ßig in den Verkehr bringt
oder

2. entgegen § 22 b Abs. 3 oder 4 Beikost gewerbsm�ßig in den Verkehr
bringt,

3. entgegen § 25 a Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Werbung betreibt,

4. entgegen § 25 a Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3, 4, 5 oder 6 Satz 1 einen
Gegenstand oder Material verteilt.

(8) Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 26 Buchstabe b
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches handelt, wer vors�tz-
lich oder fahrl�ssig entgegen § 4 Abs. 1, § 14 a Abs. 3 oder § 22 a
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c ein dort genanntes Lebensmittel gewerbs-
m�ßig in den Verkehr bringt.

Sechster Abschnitt

Schlussvorschriften

§ 27

Die Vorschriften der Butterverordnung und der Honigverordnung
bleiben unber�hrt. Die Vorschriften anderer Rechtsverordnungen �ber
die Herstellung und das Inverkehrbringen von Lebensmitteln bleiben
insoweit unber�hrt, als nicht die Vorschriften dieser Verordnung ent-
gegenstehen.

§ 27 a
(weggefallen)

§ 28
(weggefallen)

§ 28

(1) Erzeugnisse, die dieser Verordnung in der bis zum 31. Dezem-
ber 2007 geltenden Fassung entsprechen, d�rfen noch bis zum 31. De-
zember 2009 in den Verkehr gebracht werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 d�rfen Erzeugnisse im Sinne von
§ 14 b Abs. 6, die dieser Verordnung in der bis zum 31. Dezember
2007 geltenden Fassung entsprechen, noch bis zum 31. Dezember
2011 in den Verkehr gebracht werden.

(3) Bis zum Ablauf des 14. August 2008 d�rfen Erzeugnisse nach
den bis zum 14. Februar 2008 geltenden Vorschriften erstmals in den
Verkehr gebracht und danach noch bis zum Abbau der Vorr�te weiter in
den Verkehr gebracht werden.

§ 29
(weggefallen)



Anlage 2
(zu § 7 Abs. 1, §§ 7 a und 7 b)

Zusatzstoffe und andere Stoffe, die di�tetischen Lebensmitteln zu ern�hrungsphysiologischen
oder di�tetischen Zwecken zugesetzt werden d�rfen

Stoff Verwendung Hçchstmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Mindestmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Kategorie 1
Vitamine

Vitamin A

– Retinol
– Retinylacetat
– Retinylpalmitat

a) bei di�tetischen Lebensmit-
teln, die zur Verwendung als
Mahlzeit oder an Stelle einer
Mahlzeit oder als Tagesration
f�r kalorienarme Ern�hrung
zur Gewichtsverringerung
bestimmt sind, insgesamt bis
zu 0,9 Milligramm pro Mahl-
zeit und bis zu 1,8 Milli-
gramm pro Tagesration,
berechnet als Retinol

b) bei Margarine- und Misch-
fetterzeugnissen insgesamt bis
zu 10 Milligramm pro Kilo-
gramm, berechnet als Retinol

c) bei Zusatznahrungen, die f�r
Schwangere und Stillende
bestimmt sind, hçchstens
1,1 Milligramm bezogen auf
die Tagesverzehrmenge,
berechnet als Retinol

c) bei Zusatznahrungen, die f�r
Schwangere und Stillende
bestimmt sind, mindestens
0,3 Milligramm bezogen auf
die Tagesverzehrmenge,
berechnet als Retinol

d) bei S�uglingsflaschennahrung
insgesamt bis zu 1,2 Milli-
gramm pro Liter des verzehr-
fertigen Erzeugnisses,
berechnet als Retinol

e) bei Lebensmitteln auf Getrei-
degrundlage f�r S�uglinge
oder Kleinkinder insgesamt
bis zu 3 Milligramm pro Ki-
logramm des verzehrfertigen
Erzeugnisses, berechnet als
Retinol

– Beta-Carotin*)

Vitamin D

– Vitamin D3
(Cholecalciferol)

– Vitamin D2

(Ergocalciferol)

a) bei di�tetischen Lebensmit-
teln, die zur Verwendung als
Mahlzeit oder anstelle einer
Mahlzeit oder als Tagesration
f�r kalorienarme Ern�hrung
zur Gewichtsverringerung
bestimmt sind, insgesamt bis
zu 1,6 Mikrogramm pro
Mahlzeit und bis zu 5 Mikro-
gramm pro Tagesration,
berechnet als Calciferol

b) bei Margarine- und Misch-
fetterzeugnissen insgesamt bis
zu 25 Mikrogramm pro Kilo-
gramm, berechnet als Calci-
ferol

c) f�r S�uglingsflaschennahrung
insgesamt bis zu 15 Mikro-
gramm pro Liter des verzehr-
fertigen Erzeugnisses, be-
rechnet als Calciferol
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Stoff Verwendung Hçchstmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Mindestmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Vitamin E

– D-alpha-Tocopherol*)
– DL-alpha-Tocopherol*)
– D-alpha-Tocopherylacetat
– DL-alpha-Tocopherylacetat
– D-alpha-Tocopheryls�ure-

succinat

Vitamin K

– Phylloquinon*)
(Phytomenadion*))

Vitamin B1

– Thiaminhydrochlorid
– Thiaminmononitrat

Vitamin B2

– Riboflavin*)
– Riboflavin-5‘-phosphat,

Natrium

Niacin

– Nicotins�ure
– Nicotinamid

Pantothens�ure

– Calcium-D-pantothenat
– Natrium-D-pantothenat
– D-Panthenol*)

Vitamin B6

– Pyridoxinhydrochlorid
– Pyridoxin-5‘-phosphat
– Pyridoxindipalmitat

Folate

– Calcium-L-methylfolat
– Vitamin B9*)

(Pteroylglutamins�ure*))

Vitamin B12

– Cyanocobalamin*)
– Hydroxocobalamin

Biotin

– D-Biotin*)

Vitamin C

– L-Ascorbins�ure*)
– Natrium-L-ascorbat
– Calcium-L-ascorbat
– Kalium-L-ascorbat
– L-Ascorbyl-6-palmitat

Tocopheryls�uresuccinat f�r
S�uglingsflaschennahrung bis zu
50 Milligramm des verzehrfer-
tigen Erzeugnisses

Kategorie 2
Mineralstoffe

Calcium
– Calciumcarbonat
– Calciumchlorid
– Calciumsalze der

Zitronens�ure
– Calciumgluconat
– Calciumglycerophosphat
– Calciumlactat
– Calciumsalze der

Orthophosphors�ure
– Calciumhydroxid
– Calciumoxid
– Calciumsulfat
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Stoff Verwendung Hçchstmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Mindestmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Magnesium

– Magnesiumacetat
– Magnesium-L-aspartat
– Magnesiumcarbonat
– Magnesiumchlorid
– Magnesiumsalze der

Zitronens�ure
– Magnesiumgluconat
– Magnesiumglycerophosphat
– Magnesiumsalze der

Orthophosphors�ure
– Magnesiumlactat
– Magnesiumhydroxid
– Magnesiumoxid
– Magnesiumsulfat

Eisen

– Eisencarbonat
– Eisencitrat
– Eisenammoniumcitrat
– Eisenfumarat
– Eisenlactat
– Eisengluconat
– Eisenbisglycinat
– Eisennatriumdiphosphat
– Eisendiphosphat

(Eisenpyrophosphat)
– Eisensaccharat
– Eisensulfat
– Elementares Eisen

(Carbonyl + elektrolytisch +
wasserstoffreduziert)

Kupfer

– Kupfercarbonat
– Kupfercitrat
– Kupfergluconat
– Kupfersulfat
– Kupferlysinkomplex

nur f�r bilanzierte Di�ten

Jod

– Kaliumjodid
– Kaliumjodat
– Natriumjodid
– Natriumjodat

In jodiertem Kochsalzersatz
d�rfen nur die Kaliumverbin-
dungen verwendet werden

a) bei di�tetischen Lebensmit-
teln, die zur Verwendung als
Mahlzeit oder an Stelle einer
Mahlzeit oder als Tagesration
f�r �bergewichtige bestimmt
sind und in formulierter Form
als Pulver, Granulat oder
trinkfertig angeboten werden,
hçchstens 300 Mikrogramm
bezogen auf die Tagesver-
zehrmenge, berechnet als Jod

b) f�r S�uglingsflaschennahrung
insgesamt hçchstens 150 Mi-
krogramm pro Liter des
verzehrfertigen Erzeugnisses,
berechnet als Jod

c) f�r Lebensmittel auf Getrei-
degrundlage f�r S�uglinge
oder Kleinkinder insgesamt
hçchstens 300 Mikrogramm
pro Kilogramm des verzehr-
fertigen Erzeugnisses,
berechnet als Jod

d) f�r jodierten Kochsalzersatz
hçchstens 25 Milligramm Jod
pro Kilogramm jodierter
Kochsalzersatz

a) bei di�tetischen Lebensmit-
teln, die zur Verwendung als
Mahlzeit oder an Stelle einer
Mahlzeit oder als Tagesration
f�r �bergewichtige bestimmt
sind und in formulierter Form
als Pulver, Granulat oder
trinkfertig angeboten werden,
mindestens 130 Mikrogramm
bezogen auf die Tagesver-
zehrmenge, berechnet als Jod

b) f�r S�uglingsflaschennahrung
insgesamt mindestens 50 Mi-
krogramm pro Liter des
verzehrfertigen Erzeugnisses,
berechnet als Jod

c) f�r Lebensmittel auf Getrei-
degrundlage f�r S�uglinge
oder Kleinkinder insgesamt
mindestens 100 Mikrogramm
pro Kilogramm des verzehr-
fertigen Erzeugnisses,
berechnet als Jod

d) f�r jodierten Kochsalzersatz
mindestens 15 Milligramm
Jod pro Kilogramm jodierter
Kochsalzersatz
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Stoff Verwendung Hçchstmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Mindestmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Zink

– Zinkacetat
– Zinkcarbonat
– Zinkchlorid
– Zinkcitrat
– Zinkgluconat
– Zinklactat
– Zinkoxid
– Zinksulfat

Mangan

– Mangancarbonat
– Manganchlorid
– Mangancitrat
– Mangangluconat
– Manganglycerophosphat
– Mangansulfat

Natrium

– Natriumbicarbonat
– Natriumcarbonat
– Natriumchlorid*)
– Natriumcitrat
– Natriumgluconat
– Natriumlactat
– Natriumhydroxid
– Natriumsalze der Ortho-

phosphors�ure

Kalium

– Kaliumbicarbonat
– Kaliumcarbonat
– Kaliumchlorid
– Kaliumcitrat
– Kaliumgluconat
– Kaliumglycerophosphat
– Kaliumhydroxid
– Kaliumlactat
– Kaliumsalze der Ortho-

phosphors�ure

Selen

– Natriumselenat
– Natriumhydrogenselenit
– Natriumselenit

Chrom (III) und Hexahydrate

– Chrom-(III)-chlorid
– Chrom-(III)-sulfat

Molybd�n (VI)

– Ammoniummolybdat
– Natriummolybdat

Fluor

– Kaliumfluorid
– Natriumfluorid

Kategorie 3
Aminos�uren

– L-Alanin
– L-Arginin
– L-Asparagins�ure
– L–Citrullin
– L–Cystein
– L–Cystin
– L-Glutamins�ure
– L-Glutamin
– Glycin

nur f�r bilanzierte Di�ten
nur f�r bilanzierte Di�ten

nur f�r bilanzierte Di�ten
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Stoff Verwendung Hçchstmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Mindestmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

– L-Histidin
– L–Isoleucin
– L–Leucin
– L–Lysin
– L–Lysinacetat
– L-Methionin
– L-Ornithin
– L-Phenylalanin
– L-Prolin
– L-Serin
– L-Threonin
– L-Tryptophan
– L-Tyrosin
– L–Valin
– L-Arginin-L-Aspartat
– L–Lysin-L-Aspartat
– L–Lysin-L-Glutamat
– N-Acetyl-L–Cystein
– N-Acetyl-L-Methionin

Bei zugelassenen Aminos�uren
kçnnen auch die Natrium-,
Kalium-, Calcium- und Magne-
siumsalze sowie ihre Hydro-
chloride verwendet werden.

nur f�r bilanzierte Di�ten
nur f�r bilanzierte Di�ten

nur f�r bilanzierte Di�ten
nur f�r bilanzierte Di�ten
nur f�r bilanzierte Di�ten
nur f�r bilanzierte Di�ten
nur f�r bilanzierte Di�ten,
die f�r Personen, die �lter als
1 Jahr sind, bestimmt sind

Kategorie 4
Carnitin und Taurin

– L–Carnitin*)
– L–Carnitinhydrochlorid
– L–Carnitin-L-Tartrat
– Taurin

Kategorie 5
Nucleotide

– Adenosin-5’-phosphors�ure
(AMP)

– Natriumsalze von AMP
– Cytidin-5’-monophosphor-

s�ure (CMP)
– Natriumsalze von CMP
– Guanosin-5’-phosphors�ure

(GMP)
– Natriumsalze von GMP
– lnosin-5’-phosphors�ure

(IMP)
– Natriumsalze von IMP
– Uridin-5’-phosphors�ure

(UMP)
– Natriumsalze von UMP

Kategorie 6
Cholin und Inosit

– Cholin*)
– Cholinchlorid
– Cholincitrat
– Cholintartrat
– Inosit

Sonstige Stoffe

– Agar-Agar
– Johannisbrotkernmehl
– Guarkernmehl

f�r di�tetische Lebensmittel, die
zur Verwendung als Mahlzeit
oder an Stelle einer Mahlzeit
oder als Tagesration f�r kalo-
rienarme Ern�hrung zur Ge-
wichtsverringerung bestimmt
sind

insgesamt bis zu 30 Gramm pro
Kilogramm des verzehrfertigen
Erzeugnisses, einschließlich
der ggf. zu technologischen
Zwecken zugesetzten Mengen
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Stoff Verwendung Hçchstmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

Mindestmengen
(außer bei bilanzierten Di�ten1))

– Pektin
– amidiertes Pektin

– Johannisbrotkernmehl
– Guarkernmehl
– Pektin
– amidiertes Pektin
– Lecithin

f�r di�tetische Lebensmittel, die
zur Verwendung als Mahlzeit
oder an Stelle einer Mahlzeit
oder als Tagesration f�r kalo-
rienarme Ern�hrung zur Ge-
wichtsverringerung bestimmt
sind

f�r Lebensmittel, geeignet zur
Behandlung der S�uglingsdys-
pepsie

insgesamt bis zu 50 Gramm pro
Kilogramm des verzehrfertigen
Erzeugnisses, einschließlich der
ggf. zu technologischen Zwe-
cken zugesetzten Mengen

insgesamt bis zu 10 Gramm pro
Kilogramm des verzehrfertigen
Erzeugnisses

1) Die Hçchst- und Mindestmengen an verwendeten Stoffen f�r bilanzierte Di�ten richten sich nach den durch § 14 b in Verbindung mit Anlage 6
festgelegten Mengenbegrenzungen.

*) Die so gekennzeichneten Stoffe sind keine Zusatzstoffe.

Anlage 3
(zu § 9)

F�r di�tetische Lebensmittel als Kochsalzersatz zugelassene Zusatzstoffe

1. Die Verbindungen des Kaliums, Calciums und Magnesiums mit Adipins�ure, Bernsteins�ure, Glutamins�ure, Kohlens�ure, Milchs�ure,
Salzs�ure, Weins�ure und Zitronens�ure; Monokaliumphosphat; Adipins�ure; Glutamins�ure;

2. Kaliumsulfat;

3. die Cholinsalze der Essigs�ure, Kohlens�ure, Milchs�ure, Salzs�ure, Weins�ure und Zitronens�ure;

4. Kaliumguanylat und Kaliuminosinat.
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Anlage 6
(zu § 14 b)

Mindest- und Hçchstmengen an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen bei bilanzierten Di�ten,
bezogen auf das verzehrfertige Erzeugnis

S�uglinge Andere als S�uglinge

Mindest-
menge

bezogen auf
100 kJ

Hçchst-
menge

bezogen auf
100 kJ

Mindest-
menge

bezogen auf
100 kcal

Hçchst-
menge

bezogen auf
100 kcal

Mindest-
menge

bezogen auf
100 kJ

Hçchst-
menge

bezogen auf
100 kJ

Mindest-
menge

bezogen auf
100 kcal

Hçchst-
menge

bezogen auf
100 kcal

Vitamine

Vitamin A (�g RE) 14 43 60 180 8,4 43 35 180

Vitamin D (�g) 0,25 0,75 1 3 0,12 0,65/0,751) 0,5 2.5/31)

Vitamin K (�g) 1 5 4 20 0,85 5 3,5 20

Vitamin C (mg) 1,9 6 8 25 0,54 5,25 2,25 22

Thiamin (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 0,015 0,12 0,06 0,5

Riboflavin (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45 0,02 0,12 0,08 0,5

Vitamin B6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3 0,02 0,12 0,08 0,5

Niacin (mg NE) 0,2 0,75 0,8 3 0,22 0,75 0,9 3

Fols�ure (�g) 1 6 4 25 2,5 12,5 10 50

Vitamin B12 (�g) 0,025 0,12 0,1 0,5 0,017 0,17 0,07 0,7

Pantothens�ure (mg) 0,07 0,5 0,3 2 0,035 0,35 0,15 1,5

Biotin (�g) 0,4 5 1,5 20 0,18 1,8 0,75 7,5

Vitamin E (mg a-TE) 0,5/g
mehrfach
unges�t-

tigter Fett-
s�uren, aus-
gedr�ckt als
Linols�ure,
nicht we-
niger als
0,1 mg
pro 100

verwertbare
kJ

0,75 0,5/g
mehrfach
unges�t-

tigter Fett-
s�uren, aus-
gedr�ckt als
Linols�ure,
nicht we-
niger als
0,5 mg
pro 100

verwertbare
kcal

3 0,5/g
mehrfach
unges�t-

tigter Fett-
s�uren, aus-
gedr�ckt als
Linols�ure,
nicht we-
niger als
0,1 mg
pro 100

verwertbare
kJ

0,75 0,5/g
mehrfach
unges�t-

tigter Fett-
s�uren, aus-
gedr�ckt als
Linols�ure,
nicht we-
niger als
0,5 mg
pro 100

verwertbare
kcal

3

Mineralstoffe

Natrium (mg) 5 14 20 60 7,2 42 30 175

Chlorid (mg) 12 29 50 125 7,2 42 30 175

Kalium (mg) 15 35 60 145 19 70 80 295

Calcium (mg) 12 60 50 250 8,4/121) 42/601) 35/501) 175/2501)

Phosphor (mg) 62) 222) 252) 902) 7,2 19 30 80

Magnesium (mg) 1,2 3,6 5 15 1,8 6 7,5 25

Eisen (mg) 0,12 0,5 0,5 2 0,12 0,5 0,5 2

Zink (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 0,12 0,36 0,5 1,5

Kupfer (�g) 4,8 29 20 120 15 125 60 500

Jod (�g) 1,2 8,4 5 35 1,55 8,4 6,5 35

Selen (�g) 0,25 0,7 1 3 0,6 2,5 2,5 10

Mangan (�g) 0,25 25 1 100 12 120 50 500

Chrom (�g) 2,5 10 0,3 3,6 1,25 15

Molybd�n (�g) 2,5 10 0,72 4,3 3,5 18

Fluorid (mg) 0,05 0,2 0,05 0,2

1) F�r Erzeugnisse, die f�r Kinder von 1 bis 10 Jahren bestimmt sind.
2) Das Calcium/Phosphorverh�ltnis darf nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 2,0 betragen.
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Anlage 8
(zu § 4 a Abs. 1)

Gruppen von Lebensmitteln, f�r die Einzelregelungen getroffen werden

1. S�uglingsanfangsnahrung und Folgenahrung

2. Sonstige Lebensmittel f�r S�uglinge und Kleinkinder

3. Lebensmittel mit niedrigem oder reduziertem Brennwert zur Gewichts�berwachung

4. Lebensmittel f�r besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Di�ten)

5. Natriumarme Lebensmittel einschließlich Di�tsalze, die einen niedrigen Natriumgehalt aufweisen oder natriumfrei sind

6. Glutenfreie Lebensmittel

7. Lebensmittel f�r intensive Muskelanstrengungen, vor allem f�r Sportler

8. Lebensmittel f�r Personen, die unter einer Stçrung des Glucosestoffwechsels leiden (Diabetiker)

Anlage 17
(zu § 14 a Abs. 2, § 21 a Abs. 4 Nr. 2, § 21 a Abs. 6 Nr. 1)

Wesentliche Bestandteile von Lebensmitteln f�r kalorienarme Ern�hrung

Die Angaben beziehen sich auf gebrauchsfertige Erzeugnisse, die als solche vertrieben oder nach den Anweisungen des Herstellers gebrauchsfertig
gemacht werden.

1. Brennwert
1.1 Der Brennwert eines Erzeugnisses, das als Ersatz einer Tagesration bestimmt ist, muss mindestens 3 360 Kilojoule (800 Kilokalorien) und

hçchstens 5 040 Kilojoule (1 200 Kilokalorien) je Tagesration betragen.

1.2 Der Brennwert eines Erzeugnisses, das als Ersatz einer Mahlzeit bestimmt ist, muss mindestens 840 Kilojoule (200 Kilokalorien) und
hçchstens 1 680 Kilojoule (400 Kilokalorien) je Mahlzeit betragen.

2. Proteine
2.1 Der Brennwert von Lebensmitteln f�r kalorienarme Ern�hrung muss zu mindestens 25% und hçchstens 50% auf Proteine entfallen. In keinem

Fall darf ein Erzeugnis, das als Ersatz einer Tagesration bestimmt ist, mehr als 125 g Proteine enthalten.

2.2 Die Regelungen f�r Proteine beziehen sich auf das unter Ziffer 6 beschriebene Referenzprotein. Liegt der chemische Index unter 100 % des
Indexes des Referenzproteins, ist der Mindestproteingehalt entsprechend zu erhçhen. Dabei muss der chemische Index des zugesetzten
Proteins mindestens 80% des Indexes des Referenzproteins betragen.

2.3 Der chemische Index ist das niedrigste Verh�ltnis zwischen der Menge jeder einzelnen essentiellen Aminos�ure des zu pr�fenden Proteins und
der Menge der jeweils entsprechenden Aminos�ure des Referenzproteins.

2.4 Der Zusatz von Aminos�uren ist allein zur Verbesserung des N�hrwerts der Proteine und nur in dem dazu erforderlichen Ausmaß gestattet.

3. Fette
3.1 Der Brennwert der Fette darf 30% des gesamten Brennwerts des Erzeugnisses nicht �berschreiten.

3.2 Erzeugnisse, die als Ersatz einer Tagesration bestimmt sind, m�ssen mindestens 4,5 g Linols�ure enthalten.

3.3 Erzeugnisse, die als Ersatz einer Mahlzeit bestimmt sind, m�ssen mindestens 1 g Linols�ure enthalten.

4. Ballaststoffe
Die Erzeugnisse, die zum Ersatz einer Tagesration bestimmt sind, m�ssen mindestens 10 g und hçchstens 30 g Ballaststoffe je Tagesration
enthalten.

5. Vitamine und Mineralstoffe
5.1 Die als Ersatz einer Tagesration bestimmten Erzeugnisse m�ssen mindestens die unter Ziffer 7 aufgef�hrten Vitamin- und Mineralstoffgehalte

liefern.

5.2 Die Erzeugnisse, die als Ersatz einer oder mehrerer Mahlzeiten im Rahmen der Tagesration angeboten werden, m�ssen je Mahlzeit mindestens
30% der unter Ziffer 7 aufgef�hrten Vitamin- und Mineralstoffmengen liefern und mindestens 500 mg Kalium je Mahlzeit enthalten.

6. Anforderungsschema f�r Aminos�uren

g/100 g Protein

Cystin + Methionin 1,7

Histidin 1,6

Isoleucin 1,3

Leucin 1,9

Lysin 1,6

Phenylalanin + Thyrosin 1,9

Threonin 0,9

Tryptophan 0,5

Valin 1.3
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7. N�hrstoffgehalte je Tag

Vitamin A 700 �g Retinol-�quivalent

Vitamin D 5 �g

Vitamin E 10 mg Tocopherol-�quivalent

Vitamin C 45 mg

Thiamin 1,1 mg

Riboflavin 1,6 mg

Niacin 18 mg Nicotins�ureamid-�quivalent

Vitamin B6 1,5 mg

Folate 200 �g

Vitamin B12 1,4 �g

Biotin 15 �g

Pantothens�ure 3 mg

Calcium 700 mg

Phosphor 550 mg

Kalium 3100 mg

Eisen 16 mg

Zink 9,5 mg

Kupfer 1,1 mg

Jod 130 �g

Selen 55 �g

Natrium 575 mg

Magnesium 150 mg

Mangan 1 mg
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